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Der schweizeris,
heraus

von Escher
Mitgliedern der gesetzgebenden 5

Sechzehn

Zürich, Montags

Gesezgebung.
Senat, zo April.

Das Vollziehuugsdirektorium giebt durch ein
Schreiben Nachricht, daß es vollständig versammelt
ist, und sich formlichst consiituirt hat; daß es ohne
Verzug dem Volke durch eine Proclamation vou die-
sein Justallationsakt Bekanntschaft geben, solches
gleichfalls den fränkische» Bevollmächtigten in der
Schweiz und nachher allen auswärtigen Machten kund
thun werde. — Ochs hoft d.ese Kundmachung werde
wenigstens an England, Rußland u. f. w. nlcht ge-
schehen. Fornerau will, die Frage mußre erst
untersucht werden, ob das Direktorium sich selbst
installiren könne; er glaubt dieß keineswegs und sieht
darin ein gefährliches Beispiel sur die Zukunft. M u.
ret: die Installation einer öffentlichen Gcwait besteht
in der Erklärung einer cvmpetirlichen höhern, daß
jene rechtmäßig vorhanden seye; diese Erklärung ha-
den die gesezgcbendcn Rathe durch den Beschluß,
durch welchen sie die Direktoren sich in Thätigkeit zu
setzen berechtigten, gegeben und dieß war die nöthi-
ge Installation. Die Kundmachung an auswärtige
Machte glaubt er, müsse ohne Ausnahmen geschehen,
da das Gegentheil eine Art Kriegserklärung seyn
wurde, lister i findet, was das Direktorium gethan,
scbr in der Ordnung da nicht nur den erwählte» Di
rektvren ihre Erwählung vom gcsezgebenden Körper
angezeigt, durch einen Beschluß die Direktoren ihre
Geschäfte anzufangen aufgefodert worden sind, son-
der» auch seither der grosse Rath über eine ihm vorge-
scklagne besondereJnstallationsfeyer desDirektoriums,
als über etwas sehr entbehrliches zur Tagesordnung
geschritten ist. O eh s glaubt, eine den Gesezen UN-
lergeordnete Gewalt könne sich nicht selbst installiren;
« wünscht, daß der gesezgebende Körper durch einen
Beschluß erkläre, daß er in Folge der gesezmässs
gm Erwahlung der Mitglieder des Direktoriums und

- ^ DecreceS v, 2. Mr.,wodurch das Vollziehungs-
rlrektorium seine Verrichtungen anzufangen bevollmäch-
M worden — dasselbe als hinlänglich installirt an-
M>t. Es wird angenommen, daß von Seite des
>-n>ats eine solche Erklärung dem Direktorio zugestellt
ivttde. Der Gr. Rath übersendet den Beschluß, wei-

he Republikaner
legeben

und Usteri/
Ähe der helvetischen Republik.

es Stück.
en 14. May 1798.

cher das Vollziehuugsdirektorium berechtigt, vorläu-
fig drei Commissarien des Nationalschatzcs unter seiner
Verantwortlichkeit zu ernennen. Bad ou will eine
Commission zu Untersuchung des Beschlusses, Ber-
rhoilet findet es keineswegs nothwendig, daß die
Räthe das Direktorium bevollmächtigen, Commissa-
rien des Nationalschatzes zu ernennen, da ihm die
Constitution selbst dieses Recht giebt; — die Ein-
Mischung der Räthe könnte die Responsabilität des
Dircctoriums schwächen. Muret stimmt für Annah-
mc des Beschlusses, da unbezwcifelt die Ernennung
der Commissarien vom Direktorio abHange, nicht aber
die Organisation des Nationalschatzes. Ochs ist
gleicher Meinung; eine Menge Bestimmungen über
die Organisation des Nationalschatzes werden aller-
diugs von der Gesezgebung müssen getroffen werde» ;
dieselbe wird auch Aufseher des Nationalschatzes er«

wählen können, die darüber wachen sollen, daß die
Zahlungen den Gesetzen gemäß wirklich geschehen;
auch ist eine wichtige Frage, welche den Beschluß UN-

5 beantwortet läßt, die : ob das Direktorium die Com-
5 missarien aus der Mitte der Gcsezgeber wählen kann
oder nicht? Lüthi will die Resolution als unvoll-
ständig verworfen haben, weil die lezte Frage darin
nicht verneinend beantwortet ist. — Der Beschluß wird
angenommen.

Ein Beschluß über die Organisation des Vollzieh-
ungsdirektoriums wird einer Commission zur Prüfung
übergeben; eben so ein anderer, der die Dorfgemein-
den Wyleroltingen, Gnrben und Golatten dem Can-
ton Bern zugehörig erklärt.

Der Beschluß über die gegen auswärtige Mächte
zu beobachtenden Titulaturen wird angenommen: er
geht dahin, daß man sich gegen die neuen Republi-
kcn der ganz einfachen republikanischen, gegen andere
Mächte aber der bis dahin üblichen Titulaturen be-

diene.
Der Beschluß, welcher eine Proclamation der

Ausschüsse in Weii.fclden annullirt, wodurch das Volk
eingeladen wird sich zu versammeln, um über die

Wahl des Hänptorts sich zu erklären, wird in Bcra-
rhung genommen. Ein Dcputirter von Weinfelden
spricht dagegen; durch jenes Prokiama sei einzig das
souveraine Volk aufgefodert worden, seine Wünsche



zu äusser«: man soll wenigstens den Erfolg abwarten.

Er stehe nicht gut, daß wenn Frauenfcld zum Haupt-
vrt gewählt wurde, daraus nicht grosse Unruhen ent-

liehen werde»; das ganze Land habe eine Abneigung
die unüberwindlich sey gegen jenen ehemaligen Sitz
der Aristocratie. Ochs findet eine solche Sprache
der Gesezgeber unwürdig / die den Voruriheilen des

Volkes nicht schmeicheln, sondern dasselbe aufklären,

am wenigsten durch Androhungen von Unzufrieden-

heit und Aufstand des Volkes, Beschlüsse durchzusez-

zen trachten sollen. Usteri verlangt die Bestätigung

des Vcschlusscs, indem es hier weder von Framn eld

noch von Weinselden, sondern von Vernichtung eines

durchaus consiitutionswidrigen Aufrufs der in Wein-

felden versammelten Ausschüsse zu thun sei. -- Der
Beschluß wird angenommen. ^

Der grosse Rath übersendet als Beschluß seine

wiederholte Entscheidung, daß es bei der constiturio-

nellcn Bestimmung von Frauenfeld als Hauptort des

Kantons Turgäu bleiben soll. Usteri verlangt, daß

man darüber gar nicht eintrette, da das wiederholte

-ur Tagesordnung schreiten des grossen Raths über

den nämlichen Gegenstand, vom Senate weder kann

noch soll bestätigt werden; da auch dem D-rectorium
hierüber eben so wenig einige Nachricht zu geben ifi.
— Der Beschluß wird verworfen.

Grosser Rath i. May.
Das Vollziehungsdirectorium theilt einige Nach-

richten über die Einnahme der Stadt Luzern durch

die tdruvpen der noch nicht vereinigten Kantone mit,

und verlangt Beschleunigung der Gesetze zu Organ,-

tîî una einer bewaffneten Macht.
^ ^

Das Direktorium giebt ferner Anzeige, daß Eng-

land alle -Zahlungen an die helvetische Republik uns

tcrsagt habe, und daß vorläufige Mstalten zu Repres

fr'-en aetroffen worden seyen. Kühn billigte die

Maasrcqcin des Directvriums und fodert ein Verboth
d?r Einfuhr aller englischen Waaren. Secretan
wünscht daß dieser wichtige Gegenstand erst einer

Eommission zu näherer Untersuchung übergeben werde.

Detray will sogleich den Grundjatz der Aufhebung

äs Handelsverkehrs m.t En gla n d decretiren, aber

daaeaen die nähere Bestimmung einer Coninus,ion über

traaen Huber begehrt augenbl.kiiche Bestm-mung

d u Maasregeln wider England, indem das Minist^
rium dieser Nation schon lauge Helvetien gegen die

Sache der Freiheit zu wafnen gesucht, und eine der

^icb -asten Ursachen war, warum die bisherigen an-
llöcratischcn Regierungen ihre Gewalt nur gezwungen

m Dände des Volks niederlegten Euter unter,

stüzt äse Meinung sehr lebhaft, besonders durch

Erstellung der allem Völkerrecht entgegenstehenden

Mtt el milche England anwende, um durch Hemmung
^s Geistes der Zeiten, ganz Europa zu zn-rumn.

Nach einigen andern Anträgen wird die Meinung

Detray s angenommen, Hemmung alles Verkehrs
mit England beschlossen, und in Rücksicht näherer Be-
stimmung hierüber eine Commission geordnet, die aus
den B. Gysendörfer, Kühn, DesloeS,
Meyer und Detray bestehen soll.

Da in dcr Districtseintheilung des Kantons Bern
das Dorf Lengnau ausgelassen worden, so wurde
dasselbe nach einer kurzen Berathung dem District
Buren des Kantons Bern zugeordnet.

^ Durch einige Federungen der Mezgerinnung der
Stadt Bern veranlaßt, begehrt das Direktorium pro-
visorische Bestimmung der bisherigen Jnnungsrechte:
Zu Untersuchung dieses Gegenstandes ward auf Ans
trag Kühn s eine Commission nicdergesczt, in welche
Guter, Gisy, Müller, Bourgois und Car-
rard geordnet wurden.

Das Vollziehungsdirectorium verlangt Bestim-
mung wie die in Bern, dem Basler Constitutionsent-
wurf zufolge, in z» grosser Anzahl gewählte Ver-
wal tungs kam mer consiitutionsmässig vermindert
werden solle. Kühn wünscht daß aus den vorhan-
denen Mitglieder» die erforderliche Anzahl gewählt
werde. Secretan fordert ganz neue Wahl, oder
Abtritt der^zulezt gewählten Glieder. Koch schlagt
vor, die überzähligen Mitglieder als Suppléante»
bei der Kammer bleiben, und dagegen die Supplean-
ten abtreten zu lassen: dieser Antrag ward »ach eini»

gen weitern Berathungen angenommen, und diese
Maasregel auch für allfällig in andern Kantonen vor-
handene ähnliche Fälle für geltend erkannt.

Die Commission welche zum Vorschlag von Sub-
jecten für Ergänzung des Secretariats niedergesezk

war, schlagt zu der Stelle eines Obersecretairs
vor: Balthasar, Secretair; Fisch, gewesener
Pfarrer in Arau; Appeler, von Freiburg, undHir-
zel von Zürich: von diesen wurde ersterer durch fol-
gende Wahl ernannt:

Balthasar, Fisch, Appeler, Hirzel.
1.Mehr 17 Stimmen. 26 St. 12 St. 6 St.
2. Mehr Z4 — 24 — 1 - —

Zu einem Secretair wurde vorgeschlagen :

Fisch, gew. Pfarrer, Hirzel, Appeler und Zi-
ber, und ersterer durch folgende Wahl ernannt.

Fisch, Hirzel, Appeler, Ziber.
1.Mehr 2z St. 14 St. 11 St. 5 St.
2. Mehr 27 — 22 — z - —

B> Escher trägt im Namen einer Commission
eine neue Kantonscintheilung der noch nicht vereinig-
ten Kantone, auf den Fall ihrer Vereinigung hin, vor.
Dieser zufolge werden dieselben in vier Kantone
vereinigt. 1. Kanton der Waldstädte, enthält
Uri, Urselcrthal, Schwyz, Unterwalden, ob und nid
dem Kernwald, Engelberg, Gersau und Zug: Haupt-
ort Schwyz. 2. Kanton der Linth, enthält
Glaris, Cargans, Werdenberg, Gams Sax, den

obern Theil des Tockenburgs bis an den Hummel-



wald, Gaster, March, Rapperschwy! und die Hofe:
Hauptort G'aris. z. Kanton des Sentis ent

halt Appenzcll ausser und inner Roden, Stadt St.
Gallen, St. Gallische alte Landschaft, den untern
Theil des Tockeuburgs und das Rheinthal: Haupt:
ort St. Gallen. 4. Kanton des Tessins, ent-

halt das Liviner und Palenserthal, Belilenz, Riviera,
Lugano, Locarno, Maynthal und Mendris: Hauptort
Bellenz. Dieser Vorschlag wurde einmüthig ange-
nommen.

Auf Einladung des Direktoriums an die gefezge
benden Räthe, sich sogleich über die Mittel zu bera-
then, wie der 92 Artikel der Constitution zu Handha-
bung der innern und ausser» Sicherheit, in Wirksam-
keit gesezt werden möge, hat die durch den grossen
Rath unterm 24. April hiezu niedergesezte Commission,
welche aus folgenden Bürgern bestet: Grafenried,
Haas, Cartier, Delves und Herzog, unterm
2 May nachstehendes gutachtliches Project über die
Organisation eines Elitencorps in jedem Kanton der
helvetischen Republik abgefaßt.

§. l. Entwurf:
Frage: Aus welcher Klasse der Bürger soll dieses

Corps enthoben werden?
Nach dem 2;. Artikel der Constitution ist jeder

Burger ew gebohrner Soldat des Vaterlandes; da
es aber hier nur um die Formalion eines auserlese-
neu Nationalgardccorps, weiches nach dem Y2stcn
Artikel der Constitution ein jeder Kanton zu errichtenhat-^zuthun ist, soll darunter gezogen werden, alle
waffenfähige unverheirathete Bürger vom erreichten
Alterndes 20 st eu Jà'es bis ins zzste inclusive.

^cder dieser Burger ist verbunden, wenigstens 2
7^ /"à. diesem Corps zu dienen, ein zu ma-
chendes Gesez konnte diesen Termin, so lange der
Burger unverheirathet bleibt, auf 4 Jahre fest scheu.

die sich vor dem 2osten Jahre oder

v,» - Drunter gestanden, verheirathen wür-
Heu, sind durch die Heirath nicht davon befreit, son-

verblà/"e» 2 Jahre wenigstens, darunter

-à N -iÄ ?" auchJeder Staatsbürger, nach dem

den Ordnung nach einer festzusetzen-

tu unter einem solchen Corps

S-,1 n?ch Nst»> so f-m -i- W-ff-tt IU

2. Formation.
'^^che, vermog isten §. in diese Klasse einschla-

thesit-
u^'d folgendermassen einge-

Schützen, welche Lust haben in die

stimmt. ^ ^ werden dahin be-

d) Diejenigen, so Lust haben unter die Cavalerie,
und ins besondere jene so beständig eigene Pferde hat«
ten, werden zur Cavallerie bestimmt, und

c) Die so Lust zur Artillerie haben, und Hauptsach-
lich alle mechanischen Professionisten, als: Schmide,
Schlosser, Maurer, Zimmerleute, Tischler, Trcchsler,'
Wagner, Sattler w. werden zur Artillerie bestimmt.

Alle übrigen hingegen werden in Jnfantenecom-
pagnien, wie folget, eingetheilt:

r Hauptmann. 1 Oberlieutenant. 1 Unterlieutenant,
r Feldweibel. 1 Fourier Wachtmeister, der zugleich die
Proviant - Meisterstelle bei der Comvagnie vertritt.
4 Wachtmeister. 4 Corporals. 4 Gefreite. 2 Tambu-
ren. r Zimmermann. 80 Soldaten. 100 Mann in Toto.

Diese Compagnie» dann theilen sich in Bataillons
ein, welche bestehen sollen in:

4 Compagnien. 1 Bataillons-Chef. a Adjutan-
ten, wovon einer die Quartier - Proviant - und Zahl-
meisterstelle vertritt, 1 Bataillons.- Secrecair. 2 Untc -
feldscherer. 1 Wagenmeister, l Tambourmajor, i Fa!>
nenträger. 1 Büchsenschmied.

Vier dieser Bataillon formieren eine halbe Bri-
gade, zu welcher gehört:

r Brigadecommandant. 2 Adjutanten, l Unter-
Kriegscommissar, ist zugleich Zahl - und Proviantmei-
ster. 1 Oberfeldscherer. r Oberwagenmeister.

Vier Halbbrigaden danu, formieren eine Division,
zu welcher gehört:

c Divisionsgeneral. 1 Generaladjutant. 2 Adju-
kanten, l Oberkriegscommissair, hat unter seiner Auf-
ficht das Zahl-und Proviantamt. 1 Staabs-Chirurges.

Die Scharfschützen werden auf gleiche Weise in
Compagnien formiert, nur mit der Abänderung: daß
zu jeder Compagnie 2 Unteriieutenanten zu stehen
kommen.

Formation der Cavallerie.
Dieses Corps kann auch unstreitig auf einen

weit besseren Fuß kommen, wenn dessen Dienst nicht
mehr eine individuelle Last, als auf Mühlen, Wirths-
Häuser und Bauernhöfe haftend seyn wird. Daher
ist zu wünschen daß die Cavallerie ganz von Freiwil-
ligen und den vermöglichsten Bürgern zusammen ge-
sezt werden, könne; zu dem Ende soll ein Verzeich-
niß von allen diesen Freiwilligen jeden Kantons auf-
genommen werden, und im Fall sich deren Zahl nicht
hoch genug belaufen würde, wird das Gesez besiim-
men, wie die Mangelnden enthoben werden sollen.

Diese enthobene Cavalleristen, werden in Jäger
zu Pferd in Compagnies, Escadrons und Regimenter
formiert; eine Compagnie soll bestehen in:

1 Hauptmann. 1 Oberlieutenant. 1 Unterlieus
tenant, r Wachtmeister. 5 Corporalen, wovon der
jüngste Standaren - Träger ist. 1 Trompeter. 40 Ge-
meine. 50 Mann in Toto.

2 Compagnien machen eine Escadron aus, der
älteste Hauptmann ist Chef davon.



2 Escadrons formieren ein Regiment, wozu
gehört:

i Oberst, i Adjutant, l Regiments-Feldscha-
rer. i Regiments-Sattler, i Regiments-Schmid.
i Trompeter-Major.

Formation der Artillerie.
Die Artillerie schrankt sich auf Park - und Feld-

Artillerie ein, welche aber zusammen nur ein Corps
ausmacht, und in ganz Helvctien nur einerlei Unter
richt erhalten soll. Zu dem Ende werden Artillerie -

Schulen an den Orten wo sich in Zukunft die Zeug-
Käufer der Republik befinden, und hauptsächlich da,
wo sich die Regierung aufhalten wird, anzulegen
seyn.

Die Formation dieses Corps kann ganz der In-
fanterie ähnlich seyn, nur mit der Abänderung, daß
jede Compagnie

i Hauvtmann. 2 Oberlieutenant. 2 Unterlieu
tenant haben soll.

Auch können die Zimmerleute ausgelassen wer-
den, weil dieses Korps so viel möglich von Profeßio-
nisten zusammciigcsezr seyn soll Die Starke des Ar-
tilUrie-Korps kaun man dermalen unmöglich b.siim
men, einstweilen könnte aber zur Regel angenommen
werden, daß dessen Anzahl wenigstens hinreichte, fol-
gende Pieces zu bedienen.

1. Zu jedem Bataillon Infanterie 2 Vierpfundner
nnd ein 8 - oder 12 - Pfündner Batterie < Stück.

2. Zu jeder Halbbrigade eine Haubiz.
5 Zu Bedienung eines Vierpfundner Balteriestucks
werden bestimmt 8 Mann. Zu einem Achtpjnndncr
12 ; zu einem Iwölfpfündncr 16; zu einer Haubiz 16

So daß nach diesem Maasstab auf jedes Batail-
lon Infanterie eine halbe Compagnie Artillerie errichs

tet werden müßte. -

Da reitende Artillerie von grossem Nuzen ware,
so wird einnnsthig angerathcn, auch ein kleines Korps
zu errichten, die Bataillons-Artillciie könnte dagegen
merklich vermindert werden, überhaupt wird diese D»
visionsweise eingciheillt, nnd erst uach Bcwandluiß
der Umständen zu den Bataillons verlegt.

§. z. Wahl der Officiers.
Da der Soldat unstreitig mehr Zutrauen zu sei-

nen Ober-und Unterofficiers hat, wenn er sie selbst

wählen kann, und dieses eigentlich mit den Grund-
sätzcn der Freiheit so genau verbunden ist, so wäre

zu wünschen, daß dasDirektorium auf folgende Wahl-
art Rüksicht nehmen würde:.

1. Wählen die Soldaten, sobald eine hinlängliche
Anzahl Mannschaft beisammen ist, um eine Compagnie
zu formiren, ihre Unterofficiers vom Gefreyten bis
auf den Wachtmeister einschließlich.

2. Die Unteroffiziers mit den Soldaten vereint,
gebe» einen Vorschlag von drei Candidaten fur den

Untcrlieutenant, drek für den Oßerlieutcnant und drei
für den Haupcniaiiii.

Das Direktorium würde dann, auf diesen Vor-
schlag hin, von den drei vorgeschlagenen, einen für
jede Stelle erwähle».

z. Der Hauplmann erwählt den Feldwcibel und
Fourier.

4. Das Direktorium erwählt ohne Vorschlag M
Bataillons-Ehest, die Brigade - Chess, und die Ge-
nerale, ferner die Kriegscommissaire und Stabs-Chi-
rurgi; erstere hingegen schlagen z Candidaten für ihre
Adjutanten vor und erwäylcn den kleinen Staab unS

Secrccairs, leztere wählen die Ooerseldschärer und
diese die Bataillons - Feldschärer.

Ins künftige mögen dann, die Offiziers der An-
cienerel und persönlichen Verdiensten nach, avancieren.

§. 4- Bewaffnung.
Die Infanterie kann einstweilen auf gleichen Fuß

bcwaffi'.er bleiben, wie die. Mil:, in den Cauronen,
Zürich, Basel, Bern rc., und da die Zeughäuser,
die noch der Republik übrig vleiben, als Naiionalgut
anzusehen sind so soll daraus Hauptfach.ich das E-
litentorps der emwastneten Kaiuoiie ar-nirl werden,
insofern der Verrath, der Waffen hinreicht, im Fall
der Nothwendigkeit aber, neue Waffen verfertigen zu

lassen, so wäre daiinzumahl nöthig hierüber eine» t>^
soudecn Projekt abzufassen.

Von allen Z.Utchäufern »1 den vereinigten Kam
tonen foil sogleich ein vollständiges Inventarium auf-

genommen, von der Anzahl aller Waffen, Lederzcug,
der Kanonen, ihrem Calibre und nach welcher Ordo-
nanz dieselbe gegossen, der Munition, Pulvcrvorrathe,
Feiogeräthschaften rc. und hauptsächlich soll bemerkt

werden, »1 welchem Zustande sich dieselben befinden.
Die Scharfschüzeu sollen mit gezogenen Stuzern

und einem Weidmesser versehen seyn.
Die Jäger zu Pferd mit zwei Pistolen und einem

Säbel. -

§, 5. M on tur.
Einstweilen bleiben die verschiedenen chmaligen

Uniforme» ; Infanteristen und Scharfschützen so nicht

montirt find, können in ihrer Landestracht erscheine»,

der Rock aufgeschlagen, und rothe Achselbänder
beiden Schultern, jedoch sollen diese, so wie die Mow
tierten, emen runden Huth tragen, welcher aus der

linken Seite, wo dic NatioiialcvkarVe zu stehen kommt,

aufgeschlagen seyn soll.
Dein Soldat steht es frey, ganze oder ha>v»

schwarze Uebcrstrümpf zu tragen.
Die Fortsetzung folgt-

Wehen des auf den Donnerstag fallende»,-Festes

nächste Mittwoche zwei, das Siebsenhre und Achtzehnte TIU5,

ausgegeben.



Der schweizerisc
heraus

von Escher
Mitglieder» der gesezgebenden z

Siebzehn
Zürich, Mittwochs

Gesezgebung.
Senat, i. M a y.

Da sich in den, französischen Protokoll der gestri-
gen Sitzung einige bcvudere Meinungen mit Beilü»
gung der Namen derjenigen Mitglieder die dieselben
vortrugen, aufgenommen fanden, so wird beschlossen,
diese Stellen ,ollen aiisgcst, ichen werden, und die
Versammlung erklart sich eimnnlyig dahin: der Verbal-
Proceß soll nur einen Abriß der Schlüsse und Verrich-
tuugen, nicht aber der Debatte» des Senats einholten.

Ein Schreiben der prool'vriscyen Regierung des
freien Volkes zu Lauis, an die cousiituirenden Gewal-
ten der heiv.tischen Republik, wird vom Direccorio
mitgetheilt; >s enthalt dasselbe die Anzeige der erfolg
ten Ceusiit ttensannahme im Fl.cken tlauis, und der
Hostnung, daß das ganze Land ungesäumt nachfol
gen werde.

Der Beschluß über die Verwandschaftsgrade die
zwischen den Direktoren und den von ihnen zu ernen-
»enden ersten Staatsbeamten statt finden können,
»ird in Beraihimg genommen. — For »er au glaubt,
es enthalte derselbe eine Abänderung der Constitukion,
die vom Senat vorgeschlagen werden müßte; Ochs
antwortet : als coiistilutioncllcs Gcsez könnte der Sc,
nat dasjenige allerdings vorschlagen, was der grosse
Roth als organisches Gcsez vorschlägt, und vorzu
schlagen berechtigt ist; der Vorschlag wird angenommen.Der Senat genehmigt den Beschluß, betreffend
d,e vorlaufige Hinterhaltung aller an England zu ma-
chenden Zahlungen. - Der Beschluß, welcher das Dorf
^ "2"a" als zum Kanton Bern gehörend erklärt,wird an eine Commission gewiesen.

ö'un Theil Augenzeuge der neuesten

A ;s,i^n^n Ereignisse in xuzcrn war, theilt, vom
U kÄ.n « Nachrichten mit von dem

îaudcr t?anrnnà ^ ' Truppen von den

in n-r â "uberischen Benehmci, derselben

»äh,m d-?m «n.

ler^?/^? îà' 5'kîcher die Dorfgemeinden Wy-
ton Nr.,"rbs" und Golcten alszumKan-
Loininission dem Gutachten der
Kommission gemäß, angenommen.

je Republikaner
zegeben

und usteri,
a'the der helvetische» Republik.

es Stück.
den l6. May 1798.

Lüthi von Solokhurn verlangt, da die Mitglie-
der der Versammlung sämmtlich «»bewaffnet seyen,
so sollen auch keine Zuhörer, die mit Waffen versehen
sind, in den Lersammlungssaal zugelassen werden.
Laflechere meint, die Umstände berechtigten die Ger
sezgeber hinlänglich, sich selbst mit Waffen versehen
in den Sitzungen einzufinden. — In Erwartung des

vom grossen Rath vorzuschlagenden allgemeinen Reg-
lements für die Polizey beyder Räthe wird zur Ta-
geSvtdnung geschritten.

Grosser Rath 2. May.
Die Gemeinde Gossonay bezeugt ihren freu-

digen Dank über die Proclamirung der einen und
unlheiibarcn helvetischen Republik.

Secretalr Mousson giebt seine Resignation
ein, weil er beim Vollziehnngsdirectorium angestellt
worden.

Die wegen den Berichten aus der italiäni-
schen Schweiz niedergesczte Commission stattet ih-
rcn Bericht ab. Escher trägt a», diesen Gegenstand
für einmal noch ruhen zu lassen, bis der Senat den
Kanton Tessin decretirt habe, angenommen.

Die in Rücksicht des Salzhandels nicdergesezte
Commission schlägt vor: der besondern Natur des
Salzhandels und seiner wichtigen Beziehung auf die
Landwirryschaft in Helvetien wegen, denselben nicht
der freien Concurrenz preis zu geben, sondern ihn als
Monopol der Regierung beizubehalten, ange-
nommen.

Die Commission über die Amtskleidung legt ein
neues Gutachten vor, das mit einigen unbedeutenden
Abänderungen angenommen wird.

Eschcr legt den Entwurf einer Eintheilung des
Kantons Zürich in 14 Districts vor, die Stadt
Diesen ho sen wird darum, ihrer natürlichen Lage
wegen, zu einem Districtshauptort bestmimt, S cere-
tan verlangt, baß, da der Kanton Zürich an sich
schon zu groß sey, Diesenhofen sogleich'an den
Kanton Schafhausen abgetreten werden solle, nach
langer Berathung dieses Gegenstandes wird dieser
Entwurf an die Commission zurückgewiesen.

Da der Senat den Vorschlag zu Organistning
desVottziehungSdirectorlumszum zweitenmal verwi-fr,



so wird dieser Gegenstand einer neuen Commission
zur Berathung übergeben, die aus den B. Euter,
Kühn, Io min », U hlm a nn und Detrey besieht.

Escher legt einen neuen Entwurf der Einthci-
lung des Kantons Zürich in Distrikte vor, weicher
nun einmüthig angenommen wird.

Instruction des Vollziehimgsdircctoriums für die Re-
gieruugsstatthaltcr der Kantone.

Je wichtiger die Stelle eines Statthalters, je

ausgedehnter die Gewalt ist, die Euch anvertraut wird,
desto heiliger sind Eure Pflichten, desto grösser ist die
Verantwortlichkeit, die auf Euch ruht.

Um aber allen Eueren Amtsobliegenheiten ein vol<

les Genüge zu thun, müßt Ihr sie kennen.- Der
Titel X. Art. 96. der Constitution enthält sie.

Dieser ist Eure Richtschnur; er zeigt den Umfang
und die Grenzen Encrer Gewalt; Ihr befolget buch-
stäblich die verschiedenen Theile desselben; wo ihr
Sinn zweifelhaft, und Erläuterung nothwendig ist, da
werdet Ihr Einfrage bei den Ministern, des Faches,
in welches der Gegenstand einschlägt, thun. Wir wol-
len die Satze hier wiederholen, und einigen derselben,

zu Euerem Verhalt, Bemerkungen beifügen.

1) Der Statthalter stellt die Vollziehen-
de Gewalt in dem Kanton vor.
Das heißt: er ist untergeordneter Vollzieher der Ge-

setze; er hat alle Gewalt denselben Ansehen und
Wirksamkeit zu verschaffen. Dadurch sind aber auch

die Grenzen seiner Gewalt bestimmt; er ist nur Voll-
zieher der Gesetze, und derjenigen Anordnungen, die

ihre genaue Handhabung und Befolgung beabstchti-

gen: Er ertheilt nicht willkührliche Befehle, denn alle
Willkühr ist in einem nach Prinzipien der Gleichheit
und Freiheit organisirten Staat verbannt, weil eben

darinn die Freiheit des Bürgers besteht, daß er nie
den Beamten, sondern nur das Gescz fürchten darf.

2) Zu seinem Stellvertreter hat er den
Unterstatthalter der Gemeinde wo er sei-
nen S'iz aufschlagt.

Hier legen wir Euch dringend ans Herz, zu Be-
amten, die von Eurer Wahl abhängig sind, solche
Männer aufzufinden, deren Rechtschaffenheit und äch-

ter Patriotismus allgemein anerkannt, die mit den
Grundsätzen der Gleichheit und Freiheit vertraut,
oder wenigstens moralischer und politischer Cultur
fähig seyen, die die neue Ordnung der Dinge lieben,
und daher mit Eifer zu ihrer Gründung und Befesti-
gung mitwirken, die eben so sehr von Aristokratie als
Demagogie oder ehrgeiziger Volksschmeichlei entfernt
seyen, die Festigkeit mit ächter Popularität vereinigen,
und so des allgemeinen Zutrauens würdig seyen.

z) Er bat eine wach same Aufsicht, über
alle Authoritäten und Beamte in ihren
öffentlichen Verrichtungen, und erinnert
sie an ihre Pflicht.

Diese ist^cine von eueren wichtigsten Obliegen-
Heiken. Eure Thätigkeit hierinn, die Euch nicht genug
empfohlen werden kann, hält den Eifer aller Beamten
rege, beugt allen Amtsmißbräuchen und Pflichtver-
nachlässtgungcn vor; sezt Euch in den Stand, dem
Direktorium treuen Bericht über die Ursachen des ge-
hinderten Ganges m der Vollziehung der Gesetzes»
erstatten. Sie macht Euch mit dem Grade der Fái
higkeiten der Beamten, ihrer Treue und Thätigkeit in

Erfüllung ihrer Pflichten bekannt, und dem Directe-
riuin wird so die Pflicht erleichtert, die rechtschassen-
stcn und einsichtsvollsten Männer auf die Stellen z»

erheben, wo sie dem Vaterland die nüzlichsien Dienste
leisten können.

4) Er Übermacht denselben die Gesetze,
so wie die Befehle des Direktoriums.

Der Statthaltek ist das Organ, wodurch das

Vollzichungsdi'rectorium mit allen Kantonsgewalten
in Verbindung steht; — alle Gesetze und öffentliche
Verfügungen, deren Vollstreckung den lcztcrn aufga?

tragen ist, werden ihnen von demselben mitgetheilt;
so wie er hingegen alle Berichte, Vorstellungen oder

Begehren von den constituirten Autoritäten sowohl
als einzelnen Bürgern, die an die höchste vollziehende
Gewalt gerichtet sind, wie in einem Mittelpunkte sam-

melt, und an ihre Behörde gelangen laßt. Ordnung,
Genauigkeit und Schnelligkeit in Einregistricrung und

Uebermachung aller Gesetze und Directorialbefehle, sind

die Haupterfordernisse bei diesem Theile Euerer Ve»
richtnngen.

5) Er nimmt ihre Bemerkungen, Vor-
schlage und Klagen an: Von Zeit zu Zeit
soll er sich, um die ihm obliegende Aub
ficht zu halten, in die verschiedenen D>>

strikte des Kantons begeben.
Da die Beamten, jeder in seinem Wirkungskreise/

die ersten im Staate sind, die Mängel, Lücken oder

die Unausführbarkeit der Gesetze zu entdecken, und

dagegen die Entwürfe derjenigen, die die Umstände

und das Wohl des Ganzen nöthig machen möchte
zu verfertigen, so werdet Ihr dieselbe» ennuntttw
dieser Aufforderung thätig zu entsprechen.

6) Er kann keine Gunstbezeugungen gee

währen, h i »gegen nimmt er die Begehre»
der Staatsbürger an, und läßt dieselbe»
den gehörigen Autoritäten zukommen.

Begehren und Bittschriften einzugeben ist ei»

Recht des Bürgers; heilig ist Euere Pflicht, jede der-

selben an die Stelle wohin sie gerichtet ist, gelangen

zu lassen; Ihr könnt sie mit Euren Anmerkungen ve>



gleiten, werdet aber immer das Original selbst vorle-

gen oder einsenden. Dadurch werden uns die Wün-
sche und Bedürfnisse jedes einzelnen, und somit des
Volks bekannt.

7. Er beruft die Urversamytlungen und
Wahlkorps zusammen.

Hierüber wird Euch zu seiner Zeit nähere Jnstruk-
tion ertheilt werden.

8. Bei bürgerlichen Festen führt er den
Vorsiz.

Bürgerliche Feste sind Hauptmittcl, mit aller
sinnlichen Kraft auf das Volk zu wirken, alle edlere
Gefühle in dem Menschen zu wecken, und dadurch
den Gemeingeist, Liebe des Vaterlandes, der Geseze
und des Republ-kanismus zu beleben und zu unter-
halten. Daß diese ihrem hohen Zwecke entsprechen,
wird Euch bei ihrer jedesmaligen Epoche besonders
angelegen seyn. Ihr werdet aber darüber eine be-
sondere Instruktion erhalten.

9. Der Statthalter wohnt denBerath-
schlag un gen der Verwaltungskammer des
Kantons bei ohne jedoch Stimmmrecht
zu haben.

Er wird darüber wachen, daß sie die Schranken
ihrer Eonstitutionsmaßigen Gewalt nicht überschreitet;
säe sie sich einen solchen Mißbrauch erlauben, so ist
er befugt, ihre Berathschlagung zu suspendieren. Er
stattet sogleich Bericht ab an das Direktorium, wel-
ches über den Fall entscheiden wird. Die von der
Verwaltungskammer ausgehenden Beschlüsse, sollen
dem Regierungsstatthalter zugeschikt werden, der sie
unterzeichnet und den Befehl ertheilt solche durch den
Druck und öffentlichen Anschlag bekannt zu machen.

Er ist befugt vo» den Dekreten, Beschlüssen und
Proklamationen, so ihm von dem Direktorium zngc-
schikt werden, und einer mehreren Publizität bedür-
ftn, so viel Exemplare abdrucken zu lassen, als er-
forderlich seyn wird, um sie in seinem Kanton zn
verbreiten, und eine gewisse Anzahl in den Archiven
des Stalthalters und der Untcrstatthalter zurückbc-
halten zu können.

m-pc^^là"stêhàr des Hauptorts wohnt den
Veuammlungen dcrKankonqerichte bei, er wachet da

achtet werden
^ ""d Rechtsformen gehörig beob'

d,? îA sollen die ünterstatthalter bei den Sitzungen
^"wesend seyn; sie haben dabeid,e neml.chen Funktionen. welche dem Unterstatthalter

"Z- Kantongerichte oblieat. Feder

bà. d' ^ Tribunalicn soll dem Unterstatt-
der E' ofnunq an die Parteien eröfnet wer-

ke-t-v î Urkunde soll ein visum enthalten, daß diese
wzrere Formalität befolgt worden seye. Dieses visum
yar keine andere Bedeutung, als daß der Unterstatt,

Halter die ihm durchs Gesez aufgetragene Aufsicht
gehandhabt habe.

Im Falle wo er die Prozedur oder den Rechts-
spruch fehlerhaft finden würde, wird er seine Bemcr-
kung mündlich dem Tribunale mittheilen. Wenn die-
ses auf die Bemerkung nicht Rüksicht nimmt; sa
wird er sie schriftlich dem Präsidenten mittheilen und
ein Doppel davon an den Regierungsstatthalter schi-
ckcn der den ganzen Verlauf der Sache dem Justiz-
minister bekannt machen wird ; dieser wird nach einer
reifen Untersuchung dem Tribunale seine Verhaltungs,
befehle zugehen lassen. — Es darf nicht ausser Acht
gelassen werden, daß die Dazwifchenkunft des Unters
statthalters der verfallten Partey in ihrem Rekurs zu
keinem Nachtheil gereichen soll, und den gewöhnliche»
Gang des Rechts und die Folgen des Spruchs auf
keine Weise unterbrechen kann.

Der Statthalter ernennt den Aktuarius des Kans
tonsgerichtes und dieser seine Untcrsekretairs, doch
sollen diese zur Genehmigung dem Statthalter vorges
stellt werden.

10. Er wacht für die innere Sicherheit,
übt das Recht der Verhaftnehmung aus
und hat die bewaffnete Macht zu Gebot-
ten; jedoch ohne dieselbe in Person ans
führen zu können.

Das gesezgebende Korps wird sich ^baldigst mit
Organisation einer Kauton-Miliz beschäftigen. In-
zwischen seyd ihr begwaltigt, alle nöthigen Verfüguns
gen zur Handhabung der innern Sicherheit zu treffen.
Uns aber werdet ihr die ausführlichsten Berichte
über den Zustand des Kantons und die Stimmung
des Volks, ertheilen. Die thätigste Wachsamkeit,
Kraft und Populän'tät, sind in den gegenwärtigen
Umständen nöthig. Kein Mittel, auf das Volk durch
Ueberzeugung, durch alle Macht der Beredtsamkeit,
bei jedem wichtigen Anlaß zu wirken, darf versäumt
werden.

Aber das Recht der Verhaftnehmung, das Euch
mittelst dieses Artikels der Constitution zusteht, dürft
ihr, da es die Freiheit des Bürgers so nahe des

rührt, nicht anders als mit der behutsamsten Vorsicht,
die diesem kostbarsten Menschenrechte gebührt, ans-
üben, wir werden uns beeifern, das gesezgebende
Korps dringendst anzugehen, die schützenden Formen,
die jede Gefangcnnchmnng begleiten und ihr nach-
folgen müssen zu bestimmen; inzwsichen wird es
Euer sorgfältigstes Augenmerk seyn, die Freiheit deS

Bürgers zu ehren, und nach jeder unumgänglich nös

chigen Verhaftnehmung, werdet Ihr sogleich ei»
Verhör vornehmen, damit über den Grund oder Uns
gründ einer Klage, okne Verzug entscheiden, und
mit Unrecht oder fälschlich Angeklagte sogleich losges
lassen werden mögen. Auf die Ruhestörer jeder Art
und wes Standes sie seyn mögen, werdet Ihr die
wachsamste Aufsicht ausüben, jedes Individuum stehet



unter dem Schutz der Gesetze, so lange er denselben

gehorcht; wer aber die Principien der Gleichheit und

Freiheit unter irgend einem politischen oder religiösen

Vorwand durch Worte oder Handlungen untergraben,
und die Gründung und Befestigung der Republik, so

wie die gute Ordnung hindern wollte, der wird so

gleich ergriffen und den Tribunalien zu strenger und
unnachsichtlicher Ahndung seiner Vergehungen über-

liefert werden.

Die Geistlichkeit werdet Ihr besonders avffsdcrn,
Liebe zur Republik den Gemüthern einzupflanzen;

Ihr werdet ganz besonders Euer Augenmerk auf. fie

richten, die Wohlgesinnten belohnen, hingegen die Fa-
natiker oder Verfuhrer unter Ihnen, mit all Eurer
Macht zurükschrecken.

11. Ernennt den Präsidenten des
Kantonsgerichtes der V e r wa l tu n g ska m

mer und des Distriktgerichts unter den
von der Wahlversammlung gewählten
Richtern und Verwaltern.

In jedem Distrikte und in jeder Gemeine hat
der Unterstatthalter und der Agent die ncmltche Ge-
walt und die gleiche Aufsicht in Pvlizcysachen, welche
dem Regierungsstatthaller, im ganzen genommen,
übertragen ist. Jedoch so, daß der Agent gehalten

ist, dein Unterstatthalter und dieser dem Statthalter
unverzüglich Bericht zu erstatten um die weitere A»
Weisung von ihm zu erhalten.

12. Er ernennt auch die Gerichtschrei-
her, den öffentlichen Anklager und die Un-
terstatthalter des Hauptortes und der Di
strikte.

- Der Einfluß der von Euch zu ernennenden Be-
amten bei den verschiedenen Tribunalien, muß nach

der Natnr ihrer Verrichtungen groß und ausgedehnt
seyn; um so viel wichtiger ist also die Auswahl, die

Ihr treffen werdet. Auf der andern Seite foderr
Euer höchstes Interesse von Euch, überall nur fähige,
rechtschaffene, und den Grundsätzen der Freiheit und

Gleichheit mit Wärme und Festigkeit zugethane Man-
ner zu Untcrstatthaltern zu wählen, indem auch fur
denjenigen Theil Eurer Amtsführung, den Ihr durch
dieselben ausüben läßt, die Verantwortlichkeit keines-

wegs von Euch gehoben wird, sondern, mit Vorbe-'
halt der Rückgreifung auf den Fehlbaren, in ihrem

ganzen Umfange auf Euch ruht.
Das Vollziehungsdirektorium hat diese Erlautc-

rungen der Euch b treffenden Constituttonsartikel an

Tuch richten zu müssen geglaubt; vollständig kann

cher die Instruktion, zu Eurer Amtsführung nur denn

vcrden, wenn die von der Constitution nur im allqe-
neinen angegebnen Verrichtungen der verschiedenen

Kamons-Autoritäten, die einer jeden zustehender

Comvetenz, ihr Umfang und ihre Grenze», durch

die gefezgebende Gewalt bestimmt, auch die Ministe-

rien, vermittelst deren Ihr mit dem Direktorium in
Verbindung stehen werdet, gehörig organisiert sind.

Unsre Verfassung hat, wie Ihr wisset, dem Voll,
ziehungsdirektorium eine ausgedehnte Macht übertra,
gen, wovon dasselbe einen grossen und wichtigen
Theil in Eure Hände niederlegt. Je grösser die Macht
ist, desto vielfacher ist auch die Gelegenheit Gutes
zu wirken: aber desto strafbar.r auch jeder Mißbrauch
derselben. D>e Wahl, die aufEuch gefallen ist, und
wobei die Grimme des^ Volks nicht wenig berathen
worden, bürgt Euch für das Zutrauen des Direkt»,
riums, sowohl als Euers Kantons. Ihr werdet sie

rechtfertigen. Nie werdet Ihr vergessen, daß im
Reiche der Freiheit, die Herrschaft des Gesetzes all,
mächtig fiyn soll; selbst wenn sie das Beßre will,
ist die Willkühr verderblich, so oft das Gesej spricht.
Jkm zu gehorchen wissen ist das unerlaßüchsteBediiig zum
befehlen. Als treuer Vollzieher desselben hablJhr die
rcchtmässigsten Ansprüche auf die Achtung und thätige
Mitwirkung aller öffentlichen Gewalten fowol als Eu,
r?r übrigen Mitbürger; außer Euer» Amtsverrich,
tungen tretet Ihr i» die Klasse aller Staatsbürger
zurück. Wehe dem Beamten, auf welcher Stufe er

auch stehen mag, der den Einfluß seiner öffentlichen
Stellung in seinen Privatverhaltnissen mißbrauchen
wollte! Ihr habt mit grossen Rechten, grosse Wich»
ten übernommen. Ueberall die Besten und Würdig,
sten im Volke aufzusuchen und hervorzuziehen, das

Ohr jeder Klage der gekränkten Unschuld unerniüdet
zu öfnen, das Auge über jede Störung der öffent,
lichen Ordnung immerfort wachsam zu halten; strenge

und unerbittlich zu seyn, da wo Miloe zum Verbre,
chen würde, und alle Verhältnisse selbst die engste»

und beglückendstcn aufzuopfern, jeder persönlichen
Rüksicht zu entsagen und alle Regungen der Leide»,
schaft zu unterdrucken, sobaid die Stimme der Gerech,

tigkeit ruft. Dieß sind die strengen Erforderunge»
Eurer Amtspflicht ; Ihr werdet sie erfüllen. Die Bä>

fallsbezeugung mit Eucrn Verrichtungen wird für

das Vollziehungsdirektorium das angenehmste Ge,

schäft, die Achtung und Liebe des Volkes wird EU,

re Bürgerkrone, und das eigene Bewußtseyn der ge,

schehenen Pflichterfüllung Euer höchster Lohn seyn.

Senat 2. May 1798.

Der Beschluß, betreffend die Verminderung der

Zahl der Mitglieder der Vcrwaltungskamincr in Bern
wird angenommen.

Ei» Schreiben der Munizipali'tät von Coffonay
bezeugt die Icbhatt-ste Freude über die Proclamirung
der helvetischen Republik und die Constituinnig ihrer

Regiern»». — Ehrenvolle Meldung dieses Schreiben»
im Protokoll.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gefetzgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Achtzehntes Stück.

Zürich, Donnerstags den 17. May 1798.

Senat 2 May 1798.
(Fortsezung.) ^

Fernere au stattet im Namen der zur Unter,
suchung des Gutachtens über die innere Organisation
des Direktoriums niedergesezten Commission, einen
Bericht ab. Die Commisston rath an, den Beschluß
um seiner z ersten Artikel willen zu verwerfen. In
Rüksicht auf den 1 Art. der einen zweimonatlichen
Vorsiz im Direktorium bestimmt, glaubt sie, daß da
das Direktorium aus fünf Gi-edern bestehe, so würde
es angemeßner seyn, wenn das Jahr in 5 oder auch
in 10 gleiche Zeitfristen getheilt würoe, damit jedes
Glied während einer derselben den Vorsiz führen und
das Sigel bewahren könne — Nach dem 2ten und
zken Art. werden der Präsident und derSiegelbewah
rer zum voraus bekannt, indem durch ein einziges und
erstes Laos die Rangordnung sämmtlicher Glieder be-
stim nt wirva diese Vvrausbestimmung sieht die Com
Mission fur àefahrlich an. Muret spricht für die
Annahme des Beschlusses. Ochs: Wann jeder Vor-
siz zwei Monate dauert, so wird jeder Director an
Jahren sechsmal den Vorsitz haben; dieß ist bequemer
als die Einthe lu-ig des Jahres in 5 Theile; — Er
verwirft den Beschluß, Weiler dem 82 Art. der Con,
stitution zuwider läuft, indem er die Wahl der Unter,
beamten in der Kanzley des Direktoriums, diesem
selbst übertragt, während die Constitution verlangt,
daß sie von den gleich über ihnen stehenden Personen
sollen gewählt werden; diese Bestimmung ist unge,
mein wichtig, ha ohne sie daS Direktorium durch
zahllose Ernennungen zu kleinen Stellen beschäftigt,
ft"'egrossern Verrichtungen vernachlässigt. Der Be,
schluß wird verworfen.

-v ^?^äß dem Gutachten der Commission wird der
Beschlug, welcher das Dorf Lêngnau, dem Kanton
Bern zuordnet, angenommen.

Grosser Rath, z May.
Das Vollziehungsdirektorium theilt folgende Nach,

richten über die Ereignisse der neusten Tage mit.
Bern wurde auf Befehl des französischen

Commissairs Ruhi ere der B. Bay Präsident der
Wahlversammlung durch ein Commando französischer

Grenadiere aus der Wahlversammlung aufgehoben
und auf eigne Kosten in seinem Haus mit Arrest bc,
legt, weil er als Mitglied der Vcrwaltungskammec
den ersten Fünftheil der auf die ehevorigen aristokrati,
schen Familien gelegten Contribution nicht einzutreiben
im Stande gewesen war. Das Vollziehungsdirekto,
rium theilt zugleich die kraftvollen ächtrepublikanischcn
Vorstellungsbriefe mit, welche es zu Erhaltung von
Genugthuung an die französischen Bürger Commissair
Lecarlier, General Schauenbnrg und Commis,
fair Ruhiere ergehen ließ. Ferner zeigt das Direk-
torium an, daß der französische Commissair Ruhiere
von der Verwaltungskammer in Solvthurn Eingabe
aller Schuldforderungen an auswärtige Debitoren,
ausser der Einlieferung der ersten Rata der auf So,
lvthurn gelegten Contribution unter Androhung milft
larischer Execution abfordere.

Von der Einnahme Luzerus durch die Truppen
der demokratischen Kantone, von ihrem bald darauf
erfolgten Abzug uud der Räumung des Zeughauses
durch dieselben werden Berichte mitgetheilt. Endlich
auch die vom General Schauenburg eingesandten
Noten verlesen, worin die Hilfe, welche von den
Zürchcrschen Truppen für die Sache der Freiheit in
den lezten Tagen bei Rapperschwyl und Richterschwyl
erhielt, angecühmt wird. Die Versammlung erkennt
Ehrcnmeldung des Betragens dieser Zürcherschen
Truppen.

Koch tragt hierauf an in dem vorgeschlagnen
Kanton der Waldstätte. S a r nen starr Schw yz,
zum Hauptort zu bestimmen, weil sich Obwalden
frühe für die neue Constitution erklärt habe, dagegen
Schwyz mit hartnäckigem Fanatismus in seiner
contrerevolutlonairen Weigerung beharre. Escher
fodert über diesen Antrag die Tagesordnung, indem
auf den Fall der Vereinigung hin, es unedel wäre
solche Venrrungen, die auch aus Patriotismus her,
fließen, strafen zu wollen; der Grundsaz: alles vom
Tage der Vereinigung an, zu vergessen sey immer in
dieser Versammlung anerkannt worden; die nunmeh,
rige Aufstellung deö entgegengesezten Grundsatzes wür,
de unter den schon vereinigten Kantonen und in dies
ser Versammlung selbst Verwirrung und Zweitracht
verursachen. Z,mmermann untersiüzt den An,



trag des B. Koch, indem hervorleuchtender Pakrio«
tismus müsse belohnt werden. Kühn zeigt, daß
auch die bisherige hartnäckige Weigerung der kleinen
Kantonen aus Patriotismus herrühre, und daß die
vorgeschlagne Maaßregel, da alle Localitateu für
Schwyz und wider Garnen seyen, ein Zunder
beständiger Unzufriedenheit und Zweitracht seyn wür-
de. Rellst ab spricht ebenfalls wider die vorgeschlag-
ne Abänderung des Hauptorts der Waldstätte. Her-
zog unterstüzt dagegen den Antrag neuerdings, in-
dem der Geist der Contrcrevolution bestrast werden
müsse. H über sagt: es schmerze ihn, in dieser Ver-
sammlung den ächten Patriotismus so verkannt zu
sehen und dem unächten, dem Schein- dem Lokali-
tätspatriotismus das Wort sprechen zu hören: die
Pfaffen von Einsidlen, nicht der Patriotismus
bringe den hartnäckige» unsinnigen Widerstand der
kleinen Kantone hervor und doch wolle man den
Hauptort jener Quelle von Fanatismus, Aberglauben
und Contrerevolution so nahe als möglich bringen!
er beharre für Garnen. Guter unterstüzt diese
leztere Meinung, indem der Patriotismus belohnt wer-
den müsse. Escher foderl das Wort — man ruft
zum Stimmenmehr; Escher beharret; mit Mehrheit
der Stimmen erhalt er das Wort; er sagt: „Auf
alle angehörten Aeusserungen hin ist es einmahl Zeit
mit Freimüthigkeit zu sprechen. Bis auf einige Wo-
chen hin wurden die kleinen Kantone Helvetiens über
all, von uns und von den Franken selbst als das
freiste Volk und als das Volk,> welches zuerst in
Europa die Freiheit errang und bekannt machte, an-
erkannt, und jezt da die Franken denselben eine andere
ihnen unbekannte Freiheit aufzwingen wollen, da sie die
bis aufwenige Wochen allgemein verehrte Freiheit ihrer
Väter, mit einem beispiellosen Muthe vertheidigen,
sollen sie kein Freiheitsgefühl, keinen Patriotism mehr
kennen, sondern aus blindem Fanatism handeln!
haben sie die Revolution anerkannt, und die Consti-
tution je angenommen, nun bei ihrer jezigen Weige-
rung gegen dieselbe, den Namen von Contrerevo-
lutionairs zu verdienen? Würde man ihnen mit
Vernunft die Grundsätze der ausgebreiteteren reprä-
seutativcn und systematischen Freiheit beibringen, der-
jenigen Freiheit die wir verehren, so würden sie gewiß
allmahlig dieselbe anerkennen und sich mit uns verei-
nigen; aber die Art wie sie zu unserer Freiheit ge-
zwungen werden, ist aller ächten auf Volkssouveraini-
tat gegründeten Freiheit zuwider! es mag zwar un-
klug seyn mitten unter den französischen Bajonetten
so zu sprechen, aber der wahre Patriot, der ächte
Freund der Freiheit und Wahrheit kennt keine Gefahr,
wenn er Unschuld Pnd Wahrheit unterstützen soll! und
Bürger Stellvertreter, ist denn unser gegen-
wattiger Zustand so reizend, sind die Beispiele die
Euch gerade diesen Morgen angezeigt wurden, wie
unabhängig und souverain wir und unser Volk seyen,
so anziehend, daß wir unsern Brüdern es so bitter

auslegen sollen, wenn sie sich mit Unüberlegtheit, ich
gestehe es, aber mit wahrer Vaterlandsliebe und mit
muthigem Patriotism diesem Zustand und dieser Um
abhangkeit widersetzen? Nicht in die Höhlen des Fa-
natism von Einsi edlen soll der Hauptstz des Cam
tons der Waldstädte kommen, aber auf S ch w y z,

wo die Freiheit immer am eifrigste» geschäzt wurde,
und wo auch die neue Freiheit mit Enthusiasmus
verehrt werden wird, wenn sie einst durch Urberzeu-
gung, aber nicht durch Kartetschcn wird gelehrt wor-
öen seyn. Ich beharre daher auf der Tagesordnung.'
man schritt zur Tagesordnung.

Dieser zufolge beschloß die Versammlung, den

Sitz der gesezgebenden Rathe und des D»
recto riums, welches vermittelst des geheimen und

absoluten Etimmenmehrs geschehen mußte. In dem

ersten Mehr erschienen die Städte Arau, Bern,
Freyburg, Lausanne, Luzcrn, Golothurn
und Zürich: in dem sechsten Mehr erhielt die Stadt
Arau die absolute Mehrheit.

Senat, z. May.
Der Beschluß über die Amtskleidung, (s. Repu-

blikancr St. 12) wird mit einiger Veränderung ange-
nommen.

Amtskleidung des Senats.
Der Kragen des Rocks von gleicher Farbe, aber Sammet,

ck. Eine dreifarbige seidne Schärpe um den Leib gàân,
die auf der linken Seite durch eine einfache Schlaffe zu-

sammengefügt wird, deren Enden herabhangen, und mit

seidne» Franzen geziert sind.
e. Einen runden schwarzen Huth, worauf eine grüne SmM

feder befestigt ist.

Costume des grossen Raths.
1. In den Versammlungen.

Genau das gleiche wie der Senat, ausser eine rothe Straus
sedcr, statt einer grünen auf dem Huth, und der Rvckimw
von gleicher blauer Farbe und Tuch wie der Rock.

Ausser den Versammlungen.
Gleich mit dem Senat, nur der Rockkragen von eben ttn>

Tuch wie der Rock.

Costume des Direktoriums.
1. Kleiner oder taglicher Coflüme — ohne Abänderung-

-.Grosses Costume, bei Festen, Ceremonie», gr°l>e»

Audienzen:c.
s. Die gleiche Kleidung wie gewöhnlich, ausser dieSqM?

von der rechten Schulter auf die linke Seite herabhangt""
und bei der linken Hüfte in eine Schlaife geschlungen,

e. Ein gelber Säbel an einem Säbclgchäng ».
Der grosse Rath übersendet einen Beschluß, nach

welchem der Kanton Zürich in 14 Distrikte nach lvv

gendem Plan soll eingetheilt werden:

:ter Distrikt Ven ken, enthält:

Die Gemeinden Feuerthalen, Trüllikon, Lausten, Mê
len, Ossingen, Beuten, Andelfingen disseiis der Tonr, S «nm

heim, Stein, Ramsen, enthält den Landesbezirk zwuwcn "
Rhein und der Thur, bis an die Gren.cn des Tyurgaus, >> '

Inbegriff der bisher isoliert gestandenen Rheinan, auch



und Ramsen; dagegen solle Dörflingen sogleich z» Schaffhausen
geschlagen werden, weil es an diesen Canton anstoßt nnd von
Mich durch den Rhein getrennt ist; enthalt cil-«, 11000
Menschen.

ater Distrikt Andelfingen, enthalt:
Andelsingeu, Dorf, Flach, Berg, Rorbaß disseits der Töß,

Dättliken, Buch, Hengarren, Nestcnbach, Hettlingen, Seuzach,
Ta'gcrlen, Dpnhard, Altiken, Rickenbach, Elliken, Gachnang,
Wiesendangen, Stadel, enthalt den Landesbezirk zwischen der
Thür, dem Rhein und der Töß, bis an die Hügelkette, welche
gegen Norden das Thal der Eubach begrenzt; enthalt circa
»idoc. Menschen.

zter Distrikt Win ter t h ur, enthält:
Winterthur, Ober-Winterthur, Wülstingen disseits der

Töß, Töß, Veltheim, Aadorf, Auwangen, Clgg, Slsau, Seen,
Schlatt, Zcll, Turbenlhal, enthalt den Landesbezirk zwischen
der Grenze des -ten Distrikts, dem Thurgäu, der Töß und
dem Steinenbach, enthält cir°» - Mo Menschen.

gter Distrikt Fehr-Altorf, enthält:
Sternenberg, Bauma, Wpla, Wildberg, Wyßlingen, Ky-

bürg, Jliau disseits der Kennt, Fehr-Altorf, Rußiten, Hitnau,
Psessiken; enthalt den Landesbezirk zwischen der Töß und dem
Steinenbach, vom Hörnly an bis an die Kennt nnd dem Pfeffi-
kersee, und den Geoirgorücken, der sich von diesem See an die
Töß gegen Bauma, und von da längst diesem Fluß bis auf
Gallenbrunn heraufzieht; enthalt circa -47-00 Menschen.

zter Distrikt Basserstorf, enthalt:
Jll-m, disseits der Kennt, Lindau, Brütten, Einbrach,

Wmgen, Wülstingen dißeits der Töß, Rorbaß, Lufingcn,
Klvten, Bafferstorf, Wangen, Dietliken, Wallissellen.

Enthalt den Landesbezirk zwischen der Kennt, der Töß
und derGlatt, bis an den Gebirgsrücken von Eschenmoos, nnd
an die Gemeindsgränzen von Voller,chwyl; enthält circa 12500
Menschen.

6ter Distrikt Bülach, enthält:
Sglisau, Weil, Rafz, Bohns, Glattfelden, Wepach, Stadel,

Vnlach, N-ederwennigen, Schöstistorf, Steinmanr, enthalt den
ganzen Lanoesbezirk ausserhalb dem Rhein bey Eglisau, mit der
Gegend we>rllch dem Eschcnmoser-Hügel, bis an die Lägeren
und d-e Grenze von Baden und dem Rhein; enthalt à,ivZoo Menschen- ^

?ter Distrikt Reg enstorf, enthält:
Regensperg, Buchs, Dalliken, Regenstorf, Otelfingen, Wei-

mngen, Höngg, Affholtern, Oberglatt,^N'iederhaSli, Dûbe.àrf
Rumlang, Seebach, Wipkingen, Dielstorf,

Lwi nat
àdesbezirk zwischen der. Lageren, der

Mensche». " " Geißberg; enthält circs --zoo

^ ^
«ter Distrikt Zürich, ttithalt:

Engis Altstättt» Kreuz, Wiedikon, Leimbach,

Hvtt nàe N áa^ î c^ber- und Unterstraß, Fluntern,
Eurbält vi/à Wollishosen Wytikeu.

sigen Ge nciàn
?"Uch lnit allen in dieselbe pfarrgenös-

dem Uettlb'ra zwischen der Limmat und

-75^0 Mensche" ^Lâshofen und Wyliken; enthält circa

ster Distrikt M e t t m e n stätten, enthält:
Maschwanden, Ottenbach, He-

Stallken N ?-.rn-enstorf, Uiliken, Udorf, Kappcl,
«"Mlken, Aßhoitern, Äugst, Hansen, Risserschwpl, Lunkhosen,

Oberwvl; enthält den ganzen Landesbezirk des Cantons Zürich,
südwestlich dem Albisberg; enthalt circa 14700 Menschen.

ivter Distrikt H o r g en, enthalt:
Kilchberg, Langnau, Rüschlikon, Thallwpl, Oberrieden,

Horgcn, Wädeuschweil, Richterschweil, Hütten, Schönender?,
Hirzel, enthält das linke Zürichseeufer bis an den Albisberg,
enthält -2000 Einwohner.

»-ter Distrikt Meilen, enthält:
Jollikvn, Zummikon, Küßnacht, Erlibach, Herrliberg, Mei-

len, Uetikon, Männidorf, Stäfa, Hombrechtikon; enthält das
rechte Zürichseeufer bis auf die Kante des längst demselben
fortlaufenden Hügels; enthält circa -özoo Einwohner.

rater Distrikt Grüningen, enthält:
Grüningen, Bubikon, Goßau, Oetwyl, Egg, Mönchaltorf,

Nütp, Dürntcn; enthalt, von der mit dem rechten User des
Zürichfees fortlaufenden Hügelkette, bis an die Hügelkette,
welche das Thal von Grüningen vom Thal von Wetzikon trennt;
enthält circa 10100 Menschen.

-zter Distrikt Uster, enthält:
Wetzikon, Uster, Mnr, Fällanden, Schwerzenbach, Volket-

schwpl, Grelffenfee; enthält die Gegend vom Pfeffikersee bis
an die nordöstliche Seite des Jürichberges; enthalt circa 1020»
Menschen.

i4ter Distrikt Wald, enlhält:
Wald, Fifchenthal, Bärentfchwpl, Himvpl; enthält die Ge-

gend von der Tvggenburger, Gaster und Rapperschivylergrenze
an, bis an den -2tc», -zten und gten Distrikt; enthalt circa
--zoo Menschen.

Summ» aller Einwohner des Cantons 187700 Menschen.

Fornerau widersezt sich der provisorischen Eins
Heilung in Distrikte, als für die innere Ruhe gcfähr-
lich, da eine baldige Abänderung ihnen wieder bevor-
siehe. Muret findet zwischen der vorgeschlagenen
Eintheilung für Zürich, und den schon angenommenen
für Bern und Basel, wesentliche Unterschiede: das
Wort provisorisch ist bei diesem, nicht aber bei je-
nen gebraucht; die Districts sind grösser ; wenn nun
diese Eintheilung bleibend seyn soll, so wird die Grösse
der Distrikte bei den übrigen Kantonen nachgeahmt
werden, und er zweifelt, daß so grosse Distrikte rath-
sam seyen. Usteri spricht für den Vorschlag: pro-
visorisch wird die Eintheilung darum nicht genannt,
weil man mit Grund schon mehrmals bemerkt hat,
wie sehr dieses Wort misbraucht werde; die Gesezge-
bung macht keine provisorischen Distriktseintheilungcn,
wohl aber bleibende, die sie immer, wann Gründe da-
zu vorhanden, wieder abändern kann. Die innere Or-
ganisalion des Kantons Zürich nach Vorschrift der
Konstitution, ist ohne Distrikte nicht möglich; die
Verwaltung der Justiz bleibt solange noch grossen-
theils gehemmt. Zaslin unterstüzt diese Meinung.
Ein Deputirter a. d. Thurgau behauptet: es
seyen in der Eintheilung Dörfer aufgenommen, die
zum Kanton Thurgan gehörten. Ochs verlangt, daß
eine Commission untersuche, ob dieser leztere Umstand
bedeutende Schwierigkeit verursache; sehr wichtig sei



es, keine kieknen Distrikte zu errichten, He durch
vermehrte Regierungskosteu, und also auch vermehrte
Abgaben, der Revolution ungemein gefahrlich werden
könnten; viele Distrikte Frankreichs sind gedoppelt so

gioß wie der Kanton Basel.-- Durch Stimmenm-Hr-
heit wird der Beschluß an eine Commission gewiesen,
die aus denB. Schwaller, Rogg, Meyer von
Ar au, Stapfer und Lüthi von Langn«» besieht.

Der grosse Rath übersendet nachfolgenden Beschluß:
Der grosse Rarh hat in Betrachtung gezogen, daß die

Repraseiitantschaft des ganzen helvetischen Volks, zwey zum
größten Nachtheil des gemeinen Vaterlands gereichende Uebel
enthalte:

Erstens weilen solche in Rücksicht der Volksmenge allzu
zahlreich seye; und zweitens, daß durch die ausserordeutlich
auffallende ungleiche Austheilung derselben nothwendig folgen
müßte, daß einerseits der Nationalschaz die' Summen unmöglich
würde ausbringen können, welche die Unterhaltung allzu zahl-
reicher Deputierten zu den gesetzgebenden Rathen und die Glie-
der der innern Behörden von 2z Cantonen kosten nàdcn;
anderseits aber annoch zu bedenken se»e, daß die so unverhält-
mßmäßig vertheilten Repräsentantschasten die üble Wirkung
nach sich ziehen würde, daß die Deputirten der kleinen Volks-
zahl gar leicht das Stimmenmehr über die grössere Volksmenge
der freyen Männer Hclvetiens behaupten könnten.

Da nun diese politische, wider die Grundsätze der Gleich-
heit streitende Unordnung insonderheit bey den kleinen Canto-
nen auffallend ist, die bey einer nicht zahlreichen Bevölkerung
größtentheiks diejenigen rauhen Gegenden bewohnen, wo die
undankbare Erde keinen Beytrag z» dem gemeinen Gut gewäy-
reu kann, also daß die wider alles Verhältniß streitende Re-
präftntantschaffen dieser Orte aus den Beyträgen der andern
Cantoue müssen besoldet werden; so führen diese Bttrachtun-
gen zur Ueberzeugung, daß kein anderes Mittel seye dem
Uebel vorzubeugen, als die Zahl der Cantoue zu vermindern,
und das gan;e Vaterland in so viel möglich gleiche Volkszahl
abzutheilen; denn wenn man auch dem Gedanken Platz cumin-
men wollte, daß die Anzahl der Deputierten nach der Volks-
menge jedes Orts zu bestimmen und dadurch eine Gleichheit
zu erhalten wäre, so müssen demvbngeachtct in jedem Canton
der Statthalter, der Unter Statthalter, die Verwaltungskam-
mcr, so wie die übrigen rechtlichen Behörden ernannt, und
auf gemeine Kosten bezahlt werden.

Wann nun dieses als Wahrheit angenommen, eine zweck-

mäßige Eintheilung erfordert, demnach auch die bereits ver-
einten Cantone angehen muß, zu dieser Einrichtung aber Zeit
und reife Ueberlegung nöthig, so kann man dcch nicht wider-
sprechen, daß dermalen der wahre und einzige Zeitpunkt seye,
mit dieser Eintheilung bey den kleine« Cantonen, welche grv-
stentheils die Konstitution noch nicht angenommen, also mit
Hem Ganzen noch nicht vereiniget sind, den Anfang zu machen,
und diese auf Billigkeit und Gleichheit der bürgerlichen Rechte
sich gründende Einrichtung bey ihnen einzuführen, insonderheit
t>a solches dermalen gewiß leichter geschehen kann, als wenn
man abwarten wollte, bis sich solche mit uns vereinigt und

ihre Deputirten gewählt hätten-
Man ist auch um so mehr berechtigt dieses vorzunehmen,

weilen diese Abänderungen gar nicht gegen die Constitution
streiten, da solche im .8- Art. des -. Titels, die Anzahl der
2» Cantonen, die dermalen bis zu 2z angewachsen, blos

provisorisch oder als einstweilen benamset. Dagegen im
16. Art. gleichen Titels deutlich stehet: die Gränzen der
Cantone können verändert, oder durch das Ge-
sei änderst eingerichtet werden. Das will sagen,
durch ten Willen oder durch die Beschlüsse der gesetzgebenden l

Räthe. Denn wenn mau der Konstitution eine andere Ausle»
gung geben, oder einen Sinn an-wingen will, den sie nie ha-
bcn kann, so hätte es das Ansehen, als ob man das Vater-
land unter der Last einer übertriebenen Repräsentation wollte
schmachten lassen, um sowohl durch die ungleiche Vertheilnnz
als die ulinviyìge Menge der rechtlichen und gesetzgebende»
Behörden, den unvermeidlichen Untergang der Republik zn
befördern.

Alle diese Betrachtungen haben daher den grossen Rath
bewogen, folgende Eintheilung zu treffen, nemlich:

Caillou der Waidstädte.
Hauptort Schweiz; wird enthalten:

Die Kantone Uri, Schweiz, Unterwalden, vk
und nid dem Kern-Wald, Zug mit Engelbeiz
und Gersau.

D-c Grenzen dieses Kantons sind: die Grenzen von llcp
und Engelberg, die von Unterwalden auf der Seite
vom Oberland, Bern und Luzern; die von Gcrfau,
Schweiz und Zug auf der Seite von Lnzem und Zürich,
bis zu der Sihlb r 11 k an die Va b e n w a g, von da längs
der S i hl hinauf bis zu der S ch i 11 d ell e g i, von da dem

Berggrat des Etzel, der Miseck, des kleinen und grossen Au-
berig, nach, welcher das Wäggithal und das Sihltha! schet-

dei; der Mieseren nach bis am die Hö»e des Bragels, veu
da den Grenzen von Uri und Schweiz mit Glaris, nach, bis

zum Clame «Reck, von da zum Schcryorn, von welchem Punkt
selbe die Grenze zwischen il:y und Bündten verfolgen, bis zu
dem Schwärzen-Kopf, von da dem Grat der Centralkeiit der

Alpe» nach über die Gipfel von Sella, Ficudo und Lucendro,
bis zu den Gränzen von Wallis, und endlich diesen nach bis
an die Berner Gränzen.

-ter Canton von der Linth.
Haupt»rr Gkaris,

Enthält den Canton Glaris, das Sargans, Werdenberg, Gambs,

Sar, den obern Theil von Toggenburg, das Gaster, die March,
Nappcrschwvl, mit den Höfen.

Die Gränzen dieses Cantons sind die oben beschriebeneu
Gränzen gegen den Canton der Waldstätte, von der Sihl im-

ter der Schindellegi bis zum Dispcffausch, hinter dem Scher-

Horn, von da längs der Gränze von Glaris und Sargans ge-

gen Bündten, bis zur Aollbrücke am Rhein, unter dem Aus-

fluß der Landquarr, von da dem Rhein nach hinunter bis zum

Schloß Blatten in dem Rheinthal, von da längs dem Grat ses

Gebirgs vom Hirschensprung bis zu dem Gipfel des Hott.»
Kasten; längs den Forklen und Rvßlcnhorn bis zum Sentis
von da den Gränzen zwischen Toggcuburg und Appenzell »ach

bis zum Berg gegen Südvst von Hemberg, von da hinunter
ins Thal von Toggenburg zwischen Cappe! und Wartweil bm

zum Hummclwald hinauf, wo selbe sich mit den Grenzen Vl>»

Zürich bis zur Siht vereinigen,
ztcr Canton von Senris.

Hauptort St. Gallen,
Enthält den Canton Appenzell ausser und inner Rhoden, oas

Rheinthal bis zum Schloß Blatten, die Stadt St. Gallen-
die alte Landschaft des ehemaligen Abts von St- Gatten, das

Tvggenburg bis zum Hummeivalo und Hemberg. Die Gran-

zen dieses Cantons lind gebildet durch den Rhein, den Boden-

see, die Gränzen des Thurga», von Zürich und des Cantons

der Linth.
4ter Canton von Tessin.

Hauptort Bellenz.
Er enthält das Livinerthal, daS Val Maggia, die »ormau

gen Landvogreven Locarno, Lugano, Mendrisio, Bellinzone,
viera und das Thal Vlegno.

Die Grenzen dieses Cantons sind durch jene des

tons der Wattställe von Wallis. und Piémont, der clöälp.»

nischen Republik, und Bündten bestinunl.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder» der gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Neunzehntes Stuck.

Zürich, Sammstags den 19. May 1798.

G esezgeb ung.
Senat z. May.

Devevcy findet den Beschluß durchaus consii
tutionswidrig : er müßte als Consiitutiviisabanderuiig
vom Senate vorgeschlagen werden. Ochs widerlegt
ihm und zeigt, daß der Beschluß nichts enthält was
die Constitution nicht gestattet: es wäre billig und
recht gewesen, Sarnen zum Hauptort des Kautons
der Waldstatte zu machen, undSchwytz, diesem M>t-
telpunkt aller Verschwörungen gegen die Annahme der
Constitution, dieser Ehre zu berauben. Meyer von
A r au verlangt Druck und Aufschub. Gen h a rd:
eine solche theilweis vorgenommene Abänderung der
Kantonseinthcilung ist höchst ungerecht; sie wäre eine
Strafe fur die welche man zusammenschmilzt, und
uns kömmt es nicht zu, Strafen auszusprcchen— man
erregt Besorgnisse über die Dcputirten, die aus diesen
Kantonen kommen werden; allein es finden sich in
denselben redlichere Patrioten als man glaubt.
Crauer will ebenfalls nur durch eine allgemeine
alle Kantone umfassende Eintheilung, die Zahl derlei-
bcn vermindert wissen. Usteri spricht für den Be-
schluß: die Zeit, die Zusammeuschmclzung vorzuneh-
men ist sezt sehr schicklich vorhanden; laßt man die
Kantons sich organiflrcn und Deputirte senden, so
sind alsdenn mehr Schwierigkeiten da; auch wurde
es sehr unklug seyn, einen wesentlich guten Beschluß
zu verwerfen, von dem man schon weiß, daß die fran-
zosischcn Agenten ihn auszuführen beschlossen haben,
ís «,^6 und Budon sprechen dagegen: die Zahl

ft'Kantonezu vermindern, berechtige die Constitution
nirgends: man habe die noch nicht vereinigte» Kam
tone stu) mit uns zu vereinigen eingeladen — auf eine
Constitution hin, die ihnen zusichert, was der Be-
kcluuß aus die ungerechteste Weise nun ihnen rauben
wolle. — Die Fvltsctzung der Berathung wird aufge.

Grosser Rath. 4. May.
Das Directorium ladet die gesczgcbenden Räthe

em, so schleunig als möglich das Sraatsssgcl zu be
stimmen: die hierzu niedergesezte Commission wird,
wegen Abwesenheit einiger Mitglieder durch Deioes

und Zimmermann ergänzt, und aufgefodert schleus
iiigen Bericht abzustatten.

Ein Staatsbürger fodert Dispensation von den
bisherigen ehegrichtlichcn Ordnungen, um eine Bür-
gerin heurathen zu können, die mit ihm im 2ten Grad
der Blutsverwandschaft sieht: dieses Ansuchen wird
bewilligt, und zugleich eine Commission aus den B.
Wyder, Carrard, Koch, Cartier und Her-
zog niedergesezr, welche über dieses bisherige Ehe-
gcrichtsgesez ein Gutachten entwerfen soll.

Das Vollziehungsdirckkorium kündigt die An-
nähme der Constitution von Seite der Stadt und
Landschaft Zug an, und sendet zugleich Deputirte
von denselben in die Versammlung: sie erhalten Eh-
rcnsitzuug, und äusser» den Wunsch, daß Zug der
Hauprort ihres Kantons bleiben, und daß neue Wah,
ien vorgenommen werden möchten, damit sie auch in
der Gesezgebung repraseiitirt seyen. Die Bera-
thnng wird aufgeschoben bis der Senat über die ihm
vorgeschlagnc Reduction der Kantone entschieden hat.

Die Militaircommission legt ihr Gutach-
ten über die Organisation des helvetischen Militairs
vor: dasselbe sott vor seiner nähern Untersuchung durch
den Druck bekannt gemacht werden.

Das Directorium fodcrt die Gesezgebung auf,
sich mit Abschaffung der Feudalrechte zu beschäft

tigcn, und dein Volke nicht langer den Genuß der
Wohlthaten der Revolution vorzuenthalten. Zugleich
zeigt dasselbe an, daß in Rücksicht der Feudalrechte -
im Kanton Leman gefährliche Gähruug herrsche.
Durch allgemeinen Aufruf und Beifallklatschen wird
ohne weitere Berathung beschlossen, alle ans den Per-
sonen selbst haftende Fcudallasten allgemein und ohne
Ersaz in der ganzen helvetischen Republik auf,
zuHeben.

Dctrey zeigt an. daß die Verwaltungskammer
von Freiburg das Münzcecht wirklich »och ausübe.
Diese Klage wird an das Directorium gesandt, um
nach einzuziehendem Bericht über diesen Gegenstand
Verfügungin zu treffen.

Deloes bemerkt, daß die Gahrung im Canton
Leman hauptsächlich von dem Mangel eines Tagblatts
der Verhandlungen herrühre, indem das Volk ganz
unwissend übfr die Verrichtungen seiner Eesezgcber



sey, Da dieses Tagblatt wegen noch nicht vollständig
gcr Besetzung des Secretariats unterblieb/ so ward
eine Commission niedergesezt/ welche einen Vorschlag
zu Vervollständigung desselben machen soll: in diese
Commission wurden geordnet Bourgois, Cars
rard, Rellstab, Gisendörfer, Kulli/ Koch
und Grivel. Dem B. Aerni wird einstweilen die
Aufsicht über das französische Tagblatt aufgetragen.

Das Direktorium theilt die von den Repräsen-
tauten Villetcr und Eclacher crhaltnen Berichte
mit/ denen zufolge die Bewohner des Kantons
Schwyz sich immer noch muthig vertheidigen / des

Unglücks ungeachtet, welches sie dadurch über sich

bringen: viele Häuser sind verbrannt worden, und der
Verlust an Menschen ist beträchtlich, die Franken sol-
len 8 Fahnen, 9 Canonen und 9 Feldschlangen ero-
bert haben.

(Nachmittags.)
Da der Senat den Beschluß, betreffend die Auf-

Hebung der Personal-Fend alrech te, wegen ei-

nigcn Unbestimmtheiten nicht annahm, so wurden hier-
über, nach einer weitläuftigen Berathung, nähere Be-
siimmungen getroffen.

Das Vollziehungsdirectorium fodert die Gesezge-
bung auf, die Art der Wiederbesetzung der im Kan-
ton So lot hurn erledigten Stelle eines Richters
und des Suppleanten des Oberrichters, zu bestim-
men: zur nahern Bestimmung derjenigen Commission
aufgetragen, welche sich mit der Besetzungsart der
Districlsgerichke beschäftigt.

Das Direktorium verlangt ferner eine Verord-
nung, nach welcher jede Gemeinde die über zoocz See-
len enthält, in Sektionen getheilt, und mehrere Agen-
ten für dieselben bestimmt werden sollen: einer Com-
Mission übergeben, in welche Hemmeler Gysi
und Egg von Ryken geordnet wurden.

Weiter verlangt das Direcwrium nähere Bestim-
mung über die Pflichten des öffentlichen Anklägers:
an eine Commission gewiesen, welche sich mit der
peinlichen Gerichtspflege beschäftigt.

Senat. 4, May.
Der Senat empfängt den Beschluß welcher den

Siz der Regierung in Arau bestimmt.
Lüthi von Solothurn will wissen, ob Arau

die Gebäude die müssen aufgeführt werden, selbst
zählen will? Er verlangt eine Commission die darüber
Erkundigung einziehe. Laflechece fürchtet eine sol
che Commission könnte durch ihre Unterhandlungen
die Regierung in eine Art Verpflichtung ge^e« Arau
verseyen. — Mehrere Mitglieder sprachen fur Arau.
Usteri glaubt, das wahre Interesse der helvetischen
Regierung sowohl, als das der Stadt Arau, verlan-
gen daß man nicht in Arau bleibe — Muret sagt:
sein Herz seye für Arau, aber mit Muhe füge sich

sein Verstand dahin; er sieht die Möglichkeit nicht,

wie man hier bleiben könne, schon ist alles ausgefüllt,
und dennoch noch kaum der gtc Theil der Personen
beysammen, die kommen sollen — da er aber an je«
dem andern Orte Schwierigkeiten, Hindernisse und
gefährlichen Einfluß sieht, so überläßt er sich zutrau-
ensvoll dem gute» Willen der Einwohner von Arau,
und stimmt für dasselbige. Ochs: Die Frage über
den zu wählenden Si; der Regierung verwirrt sich

mit jedem Tage mehr, unter anderm auch, weil man
zu glauben scheint, wenn einmal ein Entschluß gefaßt
worden, so sey derselbe unveränderlich, da die Geftj-
gebung doch völlige Freiheit hat, sobald sie will, ihr-//
Si; zu ändern, man spricht dann ferner von diesem

Sitze, als käme es darauf an, die Hauptstadt Euro«
pens zu bestimmen — Man spricht von Münzen, Ach-
nalen und zwanzig andern grossen Gebäuden, für die

gar kein Bedürfniß vorhanden ist. Drei Dinge sind

allein erforderlich: Plaz, Centralität des One,
und einige wahrscheinliche Sicherheit; was den

ersten Punkt berrift, so ist nur für einfach lebende Vüc-

ger Raum nörhig, bequeme Wohnungen bedürfen wir
nicht; wir sind ein verarmtes Volk, und sollen uns
auch als ein solches betragen — Auf diese Art iß

genug Plaz in Arau. Gcwissermasscn in der Mitte
der Schweiz oder mitten zwischen den zwei entfern-
testen Enden derselben liegr Arau ebenfalls, und was
die Sicherheit bctrift, so kömmt es da mehr auf in-

nere als äussere an; auf Sicherheit in Aeusserung der

Meinungen, die bei furchtsamen Gesezgebern leiden

kann, wann die Leute, von denen sie umgeben sind,

nicht von so gutem Geiste der Freiheit beseelt wer-

den, wie das m Arau der Fall ist. Laflecherc:
Arau allein können wir unter den gegenwärtigen Um-

ständen wählen, wir sind noch Kinder im Patriotin
mus; wenn wir einmal werden stark geworden seyn,

alsdann werden wir der Aristocratie und dem Fana-

tismus troz bieten können, die in den verschieden/»
Städten, welche man uns vorschlagen will, noch nichts

minder als ausgerottet sind — Zwischen den Patrio-
ten und den Aristocrate» wird ewig offene Fehde,

und das schweizerische Patriciat schwerer auszurotten
seyn als due Aristocratie der französischen Emigranten.

Durch Stimmenmehrheit wird hierauf entschif
den : daß sogleich durch geheimes Scriitinium über die

Annahme oder Verwerfung des Vorschlags entscht^

den werden solle — und alsdann durch 27 Stimmen

gegen 9 das vorgefchlagne Arau genehmigt.
Der Senat empfangt den Beschluß, welcher"-

nem Bürger des Cantons Bern, seme Base heiratlM
zu dürfen, Dispensation ertheilt. Muret widerstss

sich demselben, die Constitution verlangt, die a ten

Gesetze sollen beobachtet werden, bis neue gegeben

sind, diesem Grundsatz lauft der Beschluß zuwider»

man wird antworten: es sei eine Dispensation, all"»
wir können keine Dispensation«» ertheilen, sie

Privilegien und der Gleichheit zuwider. Ochs:
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alten Gesetze über den gegenwärtigen Fält haben Di-
speiisatiönen erlaubt, und es sind solche auch immer
gegeben worden; mithin können solche bei der eins
weiligen Fortdauer jener Gesetze auch ertheilt werden

Der Beschluß wird angenommen.
Das Direktorium theilt verschiedene Nachrichten

über die neuesten Ereignisse in Zürich, Bern und Ln
zern mit.

B. Monnot und Olivier, Dcputirte des Dr
stricts Mondon, Kantons Leman, erscheinen vor der
Versammlung und legen ein Gemählde des beunru
higenden Zustandes ihres Kantons vor, der größten
theils von der Ungewißheit herrührt, in der sich das
Volk über die Fortdauer der drückenden Feudalabga
den befindet. Muret: das Wohl des Lemanischen
Kantons steht in der engsten Verbindung mit dem
Wohl des ganzen Hclvctien, das Lemanische Volk
wird willig der Republik seine Abgaben zahlen, aber
republikanisches Zartgefühl verbietet ihm die schänd,
liehen Feudalabgaben länger zu entrichten. Es wäre
Wunschenswerth gewesen, daß die Gesezgcber zu ihrer
ersten Arbeit die Aufhebung dieser drückenden und
entehrenden Lasten gemacht hatten — was versäumt
worden ist muß nun geschehen ; der grosse Rath wird
uns hoffentlich ungesäumt die Aufhebung aller Per-
sonalfeudalabgaben ohne Ersaz und der übrigen ge-
gen Ersaz vorschlagen.

Nachmittags z. Uhr.
Der Präsident zeigt an, daß die Municipalität

von Arau ihm zu Handen des Senats durch Depu-tute ihren Dank habe bezeugen lassen, für das ?»-
trauen, womit die gesezgeber.den Räthe sich, in Arau
zu bleiben, erklart haben.

Das Direktorium theilt einen Brief der bei der
ftanzosiichen Armee befindlichen Mitglieder des grossen

A l 11 e t e r unh E l! â ch e r n?ît / dtt* e/nme
Nachrichten von den neuesten Kriegsereign sscn ob
R-chterschwyl am Zurichsce enthalt. F orne ranbezeuget, wie leid es ihm thue, von einer Sendung
Meier Mitglieder des grossen Raths bei den französt
M>en Armeen zu hören, von der die geftzgebende»
Rathe keine Kenntniß haben.

Der Senat erhält nachfolgenden Beschluß:
'vì^â^/'Nd Verkauf des Salzes in der gam

ausschliessend auf Rechnung des
5 ^ geschehen, folglich soll es jedermann verboten
M'/'bn auf >cme eigne Rechnung zu rühren — 2) DasDirectormm joll eingeladen werde». Anstalten zu trcffen, um Accorde und Kaufe abzuschliesscn. die es nach-
1-^,- ü gele^gebendcn Rathen zur Genehmigung vor-

^ î ran er und Gen hard verlangen eine
Prüfung des Beschlusses; das Mono-

pol des isalzhandels sei unker den alten Reaierunaen
eine Hauptbeschw.rse gewesen. - Lüthi vo» Sotrtnurn antwortet, das möge freilich im Kanton
puzcrn, wo der Ealzhandel sehr elend und mit vielen

Misbräuchen geführt worden seyn, der Fall gewesen
seyn. R h an: Nicht über den ausschliessenden Salz-
Handel des Staats habe man Ursache zu klagen gc-
habt, sondern über die Misbrauche, die bei denunterge-
ordneten Stellen statt fanden, über die Salzpatente
die im Land herum ausgetheilt waren: man solle den
Beschluß annehmen, und hernach eine Commission er-
nennen, die sich berathe, wie diesen Misbräuchen vor?
zubeugen seye. Der Beschluß wird angenommen.

Die zu Untersuchung der Districtseintheilung des
Kantons Zürich niedergesczte Commission räth die-
selbe zu verwerfen, hauptsächlich weil einige Dorfge-
meinen darinn aufgenommen seyen, die nicht zum
Kanton Zürich gehören. — Nach langen Debatten,
in denen besonders Fornerau und B 0 d mer gegen
den Beschluß, und Usteri, der die Versicherung gab,
daß von jenen Pfarrgemeinen nur diejenigen Höfe und
Häuser die immer zum Kanton Zürich gehört haben,
gemeint seyn, dafür sprachen, wird der Beschluß ver»
worsen.

Der Senat erhält und genehmigt den Beschluß,
der alle Perfonalfeudalrechtt von nun an ohne Ents
schädigung aufhebt. —

Grosser Rath. 5. May.
Die verordnete Commission schlägt zu einem fran-

höfischen Sekretair und Dollmetscher vor: Appeler
von Freyburg, Graf von Appenzell, Schnell von
Nion, Aubert von Vuillerans und Loup von Ve-
vay. Es ward beschlossen diese Bürger »ach Arau
zu berufen, um nach erhaltenen Proben ihrer Fähig-
keiten aus ihnen wählen zu können: die nicht gewählt
ten sollen Entschädigung für ihre Reisekosten erhalten.

Das Vollziehungsdirektorium ladet die Räth- ein,
ein Gesetz zu geben, daß durch Ernennung von Frie-
densrichlern in jeder Gemeinde die Lücke ausgefüllt
werde, welche die Konstitution in der Bildung der
richterlichen Gewalt offen läßt. Die Untersuchung die-
scs Gegenstandes wird einer Kommission übergeben,
welche aus den B. Dcloes, Koch, Stockar,
Carrard und Hemmeler besteht.

Das Direktorium theilt dem grossen Rath eine
Instruktion mit, welche dasselbe für die Regierungss
statthaftere bestimmt hat, über die es begehrt, die
Gesetzgebung solle erklaren, daß sie nichts enthalte,
was die Schranken der vollziehenden Gewalt über-
chrcitet. Eine zte Bottfchaft des Direktoriums fodert

Bestimmung der AmtSkleidung der Kantonsobi igkciten.
Liner Kommission, die aus den B. Grivel, Jim-
mermann und Bourgois besteht, wird der Auf»
trag gegeben Vorschläge zur Anuskleidung aller Beam-
reu der Republik zn entwerfen.

Das Direktorium theilt Nachricht mit, daß die
Bürger der provisorisch mit Cisalpirnen vereinigten
Landschaft Mendris den Wunsch geäussert haben, der
in ihre Rechte zurückgetretenen 'helvetischen Nation
wieder anzugehören. Diese Wiedervereinigung wird



mik lebhaftem Beifall anerkannt, und dem Direktor
rium angetragen dieselbe durch erforderliche Mittel
zu vollenden.

Das Direktorium giebt von einigen Polizeimaß-
regeln Nachricht, die der Argauische Statthalter m
Vereinigung mit dem französischen Kommandanten der
Stadt Arau getroffen hat, denen zufolge nur die
Volksreprasentanten vermittelst gedruckter Sicherheit^
karten des Nachts nach 10 Uhr auf der Straße ohne
Licht erscheinen dürfen.

Durch eine neue Bottschaft verlangt das Dirck-
torium die Bestimmung des Hauptorts des Kantons
Zug und seine Distriktseinthetlung. Die schon anwe-
senden Repräsentanten des vereinigten Theils dieses
Kantons widersetzen sich einer neuen Repräsentanten-
erwählung, weil sie dem Befehl des General Scham
enburgS zufolge, den ganzen Kanton für ein mal
repräsentiren. Die Untersuchung dieser Frage, die

Disiriktseintheilung und Bestimmung eines Hauptorts
für den nun von Zug abgerißnen Kanton Baden wird
einer Kommission aufgetragen, in welche Hemme-
ler, Rellstab, Anderwerth, Hirth und
Mäschli geordnet werden.

DerB. Raymoudin erscheint vor den Schräm
ken der Versammlung und legt im Namen der seit 1791
von der bernerschen Regierung verfolgten Patrioten des

Kantons Leman die Bitte um Entschädigung für er-

licnen Schaden vor; er gründet diese Bitte auf die

Zusicherungen der französischen Generale und Kom-
missairs. Nach einer kurzen Berathung wird die

Sache einer Kommission übergeben, welche diese Ent-
schädigungen nicht nur für die Lemanischen, sondern

à helvetischen verfolgten Patrioten vorberathen soll:
hierzu werden verordnet: Hemmeler, Detray,
Grive l, Cartier, Fier z, Deggeler und Oesch.

Einige Officiere aus der ehemaligen bernerschen

Stadtwache bitten um Entschädigung für ihre verlor-
nen Stellen und nach Abschlag derselben um einige
Unterstützung: man schreitet zur Tagesordnung.

B. Roll von'Solothurn verlangt die Erlaubniß
«in Fideikommisgut verkaufen zu dürfen, um seinen

Antheil an der französischen Kontribution zahlen zu

können. Da dieser Gegenstand vor die gewöhnlichen
Ricdter gehört, so schritt die Versammlung zur Ta-

gesordnung.
Die Gesellschaft der Freiheitsfreunde von Lau-

sänne übersendet ein Beglückwünschungsschreiben fur
die neuen helvetischen Gewalten, von dem ehrenvolle
Meldung im Protokolle beschlossen wird.

Zur Entwerfung von Distriktseintheilungen wer-
den folgende Commissonen niedergcsezt:

Für den Canton Leman: De sloes, Secre-"
tan, Moulat, Bourgois und Carrard.

Für den Canton Solothurn: Cartier, Kul
li, Frötch, Hammer und Gysiger.

Für den Canton Freiburg: Detray, Jo mi-

ni, Carinintran, Thörin Geyno;

Für de» Canton Schafha u sen: Wild b e r g er,
Stockar, Deggeler, Keller, Ehrmann.

Senat, 5. May.
Der Beschluß, welcher Diessenhofcn samt

den ihm ehemals angehörigen Dörfern mit dem Can-
ton Schafhausen vereinigt, wird angenommen.

Auf die Anzeige des grossen Raths, daß derselbe
auf eine Bottschaft des Direktoriums hin, seinen
Mitgliedern Sicherheitskarten ausgetheilt habe,
beschließt der Senat das Gleiche zu thun.

Am 6ten May war keine Sitzung weder vom
grossen Rathe noch vom Senat.

Grosser Rath 7. May.
Das Vollziehungsdirektorium zeigt an, es habe

von dem General Schauen bürg Nachricht erhalten,
daß er Einsidlen eingenommen, mit Glari s ei-

nen Waffenstillstand geschlossen habe, und Schwyj
dem Kanton, werde er unker Bedingung der Nie-
Verlegung der Waffen und Annahme der helvetischen
Constitution ebenfalls einen Waffenstillstand geben.

Die Gemeinde Ja un, Kantons Freyburg be-

gehrt: nicht mit französisch sprechenden Gemeinden
vereinigt zu werden. Auf den Antrag Thorin's
wird dieses Ansuchen in die freyburgische Distrikts-
Commission gewiesen.

Koch legt im Nahmen der zur Untersuchung der

Nothwendigkeit von Ergänzung der gesezgebenden

Rathe der Distriktsgerichte niedergesezten Commission

ein Gutachten vor; diesem zufolge sollen die äusserer-

deutlicher Weise erledigten Stellen der Gcsezgebung

bis zur allgemeinen Besetzung derselben nicht ergänzt

werden; dagegen aber die Distriktsrichter wenn die

Gerichte auf die Zahl von 7 Richtern cherabgesunkcn

sind, sich selbst bis zur nächsten allgemeinen Besetzung

ergänzen können. Esch er findet die vorgeschlaM
Erganznngsart der Distriktsgerichte allen Grundsätze»

des stellvertretenden Systems zuwider, und trägt an,>

diese erledigten Stellen durch die Distnktswahlmän-
ner besetzen zu lassen. Zim m e r m a nn und K 0 «

finden Eschers Vorschlag ebenfalls constitutions»»
drig und sprechen für das Gutachten, welches beinahe

einmüthig angenommen wird.
Das Vollziehungsdirektorium zeigt an, da?

es eine Sperrverordnung der Zürcherischen îlssc-

waltungskanimcr als constitutionswidrig aufgehoben

habe und ladet die gesezgebenden Rathe em,

sich über diesen Gegenstand zu berathen. RcU'
stab glaubt, diese verfassungswidrige Verordnung

sey der argauischen Fruchtspcrre wegen ergangen'

Bei Heinrich Geßner, zum Schwanen, ist habe»'

uei-cr den Ganq der politischen Bewegungen in der Schweiz,

pvn Leonard Meister. April -75,8. -5 kr. Wirb sottgestzt.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesezgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Zwanzigstes Stück.

Zürich, Sonntags den 20. May 1798.

Grosser Rath, 7 May.
(Fortftjnng.)

Deloes billigt die Maaßregel des Direktoriums:
Escher billigt diese ebenfalls, sagt aber die Zür,
cherische Verwaltungskammer sey durch die über,
maßigen Lieferungen und Anlegung eines immer zu
ergänzenden Reservemagazins für die fränkische
Armee, zu diesem Schritt verleitet worden: er
wünscht daher, daß das Direktorium aufgefodert
werde der Zürchemchen Verwaltungskammer durch
Oesnung neuer Quellen und allgemeine Zufuhran,
stalten behulflich zu seyn. Zimmer mann will,
daß der ist« Art. der Constitution durch ein Ge,
sez erläutert werde, um ähnlichen Mißgriffen zu,
vorzukommen. Escher findet dieß überflüssig, weil
die gegenwartigen traurigen Umstände, welche diese
Mißgriffe verursachten, hoffentlich nicht von Dauer
seyn werden. Nach einigen andern Bemerkungen
wird endlich die Cassation der Verordnung genehmigtund zu Verhütung künftiger ähnlicher Falle dieselbe
bekannt zu machen erkannt.

Die Gemeinde Vully verlangt in einen Distrikt
eingetheut zu werden: diese Bitte wird derjenigen
eiucheikn°'sall ", welche den Kanton Freyburg

<5,..-.^ Direktorium verlangt Absonderung des
A^Ssministeriums von dem der auswärtigen Ange,
iegenhelten und des Finanzministeriums von dem der
^Ir^àrthschaft. Antrag des B. Koch wird
àî^chen einmuthig genehmigt, und bom Voll-
in àe Anzeige der Gegenstände die

werde? säü?er?!ng?.'' Staatswirthschast vereinigt

y- kAas Direktorium zeigt an daß der französische
^râ^a/àî''^ a p ni a s die ihm von den Volksre,

und Escher vorgeschlagne Ein,
^ X

'wch Nicht vereinigten Kantone genah,
^ a B. General Schau en bürg

bewerkstelligen werde. Wyder glaubt diese Einthei,ê "ur durch die gesezgebenden Räthe bestimmt

^ Ekcher zeigt an, daß dieß mitgetheilte

d ^anz mit demjenigen, welches
v r Vr. R. bereits angenommen habe, einige einge,

fchlichne Schreibfehler abgerechnet, übereinstimme:
er will daher, daß das Direktorium diese Abweicht!! g
gen zur nöthigen Verbesserung dem V. Commissaic
Rapinaz mittheile, und daß also die Versammlung
bei ihrem leztern Schluß verbleibe: angenommen.
Die Versammlung bildet sich in eine geschloßnc Com,
mission, um über einige kaufmännische Angelegenheit
ten, Verfügungen zu treffen.

Senat 7 May.
DerBeschluß betreffend das vonderVerwaltungs,

kammer in Freyburg ausgeübte Münzrecht, wird an,
genommen.

Eben so ein Schluß, der dahin geht, daß, nach,
dem die Landschaft Mendrisio den Wunsch geäus,
sert mit der Schweiz vereinigt zu werden, und die
Constitution diese Gemeinde als einen Theil der
Schweiz anerkannt hat, das Direktorium eingeladen
seyn soll, die nöthigen Maaßregeln zur Unterhand-
lung über diese Vereinigung zu treffen.

Ein im Kanton Basel sich aufhaltender Auslaut
der, Namens Iägerschmid, übersendet eine

Schrift, betitelt: Gründe der Forstwissen,
sch aft. Einer Commission zur Untersuchung über,
geben.

Grosser Rath. Z. May.

In Folge einer gestrigen Zuschrift deS Direkte»,
riums ward eine Kommission aus den B. Hemme,
ler, Haas, Grafenried, Jomini, Secretan,
Hartmann, Koch, Degg eler, Cartier, Escher,
Anderwerth und Mäschli niedergesezt, mit dem
Auftrag eine neue Eintheilung HelvetienS vorzuschla,
gen und die Art und Weise zu berathen, wie und
wann die Zahl der Repräsentanten und die unterge,
ordneten Gewalten vermindert werden könnten.

Das Vollziehuugsdircktorium theilt einen Ent,
wurf der Vertheilung der Vcrwaltungsarbeiteu unter
die verschiedenen Minister, mit: er wird genehmigt.

Abgeordnete von Uzn ach und Gast er zeigen

an, daß diese Gegenden die Konstitution angenommen
haben: Sie erhalten die Ehrensitzung und aussern noch
einige Bedenklichkeiten über ihre innere Organisation,
welche ihnen durch den Präsidenten gehoben werden.



Herzog klagt über eine Verordnung derVerwal?
kungskanüner des Kantons Argau, welche den im
Lande sitzenden Juden Handelsfreiheit in ihrem Kan.
ton verbietet: er foderc für sie Genuß der Mensche»?
rechte. Huber widersczt sich, indem die Juden sich

durch ihre Gesetze und Gewohnheiten von den übrigen
Menschen absondern. Die Sache wird einer Kommis?
sion übergeben, in weiche Sccretan, Herzog,
Carrard, Suter und Huber erwählt werben.

Zimmerman» begehrt eine Kommission, die
die Hauptgesichtspunkte aufdecken soll, nach denen die
Quellen der Staatseinkünste aufgefunden und bennzt
werden können, und die eine Uebersicht dieser Ein?
künfte liefere. Huber verlangt über diesen Antrag
die Tagesordnunng, weil er glaubt, daß nach dem

50. Art. der Konstitution diese Gegenstände dem Di?
rcktorium zugehören. Da es aber hier nicht um ein?

zelne Finanzoperationen, sondern um allgemeine Ge?

fichtsplmkte zu thun ist, so erklart die Versammlung
sich damit beschäftigen zu wollen, und ordnet in die

Kommission Zimmer mann, Gysendörfcr,
Meyer, Delray und Hecht.

Delves verlangt schleunige Veranstaltung einer
Leibwache für die obersten Gewalten: es wird beschloss?

sen der Militairkommission aufzutragen, hierüber auf
morgen ein Gutachten einzubringen.

Das Direktorium verlangt Vollmacht in dem
Kanton Baden einstweilen die Kantonsobrigkeiten
ernennen zu können, indem der Zustand dieser Gegen
den ohne dieß leicht in Anarchie übergehen konnte.
Die zur Distriktseintheilung des Cantons niedergesezte
Kommission legt ihren Entwurf vor, welchem zufolge
der Kanton Baden in 4 Distrikte eingetheilt und
Baden zum Hauptort vorgeschlagen wird. Ange?
nommen.

Das Direktorium theilt einen Bericht von V.
General Schauenburg mit, worinn er von seinen

weitern militärischen Bewegungen Nachricht giebt und
die vielen Witwen und Waisen bedauert, die durch
die Widerlezlichkeit der kleinen Kantone im Unglück

find: er wünscht, daß das Direktorium die Verführer
dieses Volks aufsuche und zur Strafe ziehe.

Die wegen der Gemeindseintheilungen niederge-
fezte Kommission legt ihren Entwurf vor, welchem zufolge
Gemeinden, die über 4520 Seelen haben, in 2 Sek?
tionen getheilt, Gemeinden aber, die unter zooo See?
jen haben, mit einander vereinigt werden sollen: der
erste Theil des Gutachtens wird angenommen, hinge-
ge» der zweite in die Kommission zurückgewiesen,
weil der Konstitution gemäß jedes Dorf einen Agen?
ten haben soll.

Die Amtskleidungskommisson legt ihren Entwurf
über die Kleidung der Minister, Statthalter und
Kantonsobrigkeiten vor, welcher angenommen wird.

(Abends 4 Uhr.)
Der Präsident zeigt an, es seyen im ganzen Lan?

de Spuren vorhanden, daß die Feinde des Vaterlaw

des das leichtgläubige Volk in Gährnng zn setzen su?

chen, und daß sie ihre Absichten allmählig immer des,
ser erreichen, daher räth er an, dem Direktorium
Vollmacht zu ertheilen, in diese» Umständen alle Vor?
kehrungen zu treffen, die zum H il des Vaterlandes
und zur Sicherheit der obersten Gewalten nothwendig
seyn möchten. Dieser Vorschlag wird mit Beifailzu?
ruf angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß die Truppen der
kleinen Kantone über den Brünig in den Kante»
Oberland eingefallen sind, um da die Koiistitutw»
auf einer zusammberufnen Landsgemeinde abschwöes
zu lassen, daß einzig durch de» Muth des Richtest
Willi die Insurrektion hintertrieben werden konntti
Tags darauf kehrten die cingefallnen Truppen zurück.

Koch zeigt an, daß auch die Repräsentanten Michel
und Fischer sich bey dieser Gelegenheit mit solchem

Muthe benommen haben, daß sie deßwegen den D»»k
des Vaterlandes verdienen: eben so vortheilhaft zeich»

ncte sich auch die Gemeinde Brienz durch ihr stand»

hafteS Betragen aus. B. Michel wird vorgerufen
und erhält unter allgemeinem Beifall der Nersamm»
lung von dem Präsidenten dtn Bruderkuß; er lehnt
das Verdienst seiner Handlung von sich ab und em?

pfiehlt dafür den B. G roß mann zum Dank der

Versammlung. Den B. Willi, Michel, Fischer
und Großmann wird ehrenhafte Meldung »m Pro»
tokolle zuerkannt.

Auf den Antrag des B. Cartier wird erkannt:
das Direktorium einzuladen ein Verzeichniß aller ehe»

maligcn Regenten und ihrer Familienglieder, welche

im Lande oder im Auslande herumlaufen, um das

Volk aufzuwieglen, verfertigen zu lassen.

Auf den Antrag des B. Hartmann, daß die

Klöster, Stifter w. durch die Eintreibung ihrer Scbuh
den und Versendung ihrer Gelder, dgs Volk unzu»

frieden machen, wird beschlossen das Vermögen allst

Klöster, Stifter und Abteien in Hclvetien siquestrir!«

zu lassen.
Einer aus den B. Cartier, Rell stab, Nss

chel, Hartmann und Hug bestehenden Commis»

sion wird der Auftrag gegeben, ein allgemeines W
setz vorzuschlagen, um die armen Schuldner gegen dit

Aristokraten zu schützen, welche dn^ch Eintreibung
rer Schulden das Volk unwillig iuachen.

Hub er zeigt an, daß der französische MinM
Mengaud auf einer Reise nach Solothnrn dum

einen Volksauflauf in Gefahr gerathen ey: es wir»

eine Kommission niedergesezt, die über BlstraM
solcher Verbrechen ein Gutachten einbringen soll: da,»

wurden geordnet Aerni, Gysi, Grafenried,
Delves und Wyder.

Senat 8 May 1798.

Der grosse Rath ladet den Senat ein, "'n
dem Beschluß über die Vereinigung der kleinen at

tone ohne Verschub ju beschäftigen: zur UnterjucM!»



desselben wird eine Commission ernannt, die aus den

BB. Lüthi von Solothurn, Ochs, Meyer von
Arau, Crauer und Fornerau besieht.

Der Senat empfängt einen Beschluß, welcher
das Vollzieyungsdirektorium auf desselben Einladung
hin, berechtigt, zu den vier bereits ernannten Mini-
siern zwei neue zu ernennen; das Direktorium hatte
darüber a» die Gefezgebcc folgendes geschrieben:
„Die Cousiikution yat dem Finanzmimster eine allzu-
große Last aufgelegt, indem er mit der Verwaltung
der Finanzen noch die derStaatswuthschafc vereinigt;
wie sollen besonders unter diesen Umständen, die Kraft
te eines einzigen Mannes für beide Fächer ausreichen?
Eben so wenig werden bei ein und demselben Snb-
jekle die erforderlichen Fähigkeiten zu finden seyn, um
ver Organisation unsrer bewafnecen Macht und der
Führung der auswärtigen Angelegenheiten zugleich vor-
zusi-hen; das Oirekcorium schlägt Euch demnach vor,
B. Repräsentanten, durch ein Ockret bcgwältiget zu
gvxrden, über die bereits ernannten 4 Minister noch
einen ;ten für das Kriegswesen und einen 6ten für
die Staatswirthschafl zu ernennen.. Ochs: dieEou-
stitution ist für Zeiten des Friedens gemacht, wo der
Kriegsminister wenig oder gar keine Geschäfte haben
wird, auch der Minister der auswärtigen Angelegen-
Heiren, wird mir solchen eben nicht zu sehr überladen seyn.
Ist der Minister ein Diplomatiker, so wird er einen
Kriegskundigen zum Chef de Bureau haben können
und umgekehrt. Bad ou will den Beschluß verwer-
sen; die Verfasser der Constitution werden genugsam
untersucht haben, ob vier M nister hinreichend seyen —
Die Constitution erlaubt freilich der Gesezgebung die
Zahl derselben auf sechs zu erhöhen, wann ausseror-
deutliche Umstände eintreffen ; aber daß solche izt schon
da die Minister noch nicht einmahl ihre Venichrun-
gen angetreten haben, vorhanden seyn, kann man nicht
annehmen. Luthi von Solothurn spricht ebenfalls
gegen den Beschluß. Wenn die ernannten Minister
den Geschäften nicht gewachsen sind, so suchen die
Direktoren sich fähigere Leute. U st cri glaubt der
Umfang der Geschäfte seye sezt, wo alles neu organi-
sirr und gleichsam erschaffen werden muß, für 6 Mi-
Ulster noch groß genug, dagegen könnte leicht einc beft
scre Vertheilung der Arbeiten als die vorhandne, zu
treffen seyn, er schlägt dazu eine Commission vor.
O ch ö. Es ist ein sonderbar verkehrter Weg, den das
Direktorium einschlägt; es hätte erst die Frage vorle-
gen iouen, ob vier ober sechs Minister zu erwählen

hernach erst die Erneuungen vornehmen.
Vier Minêr, glaubt er, könnten völlig hinlänglich
lchn; m Aufsicht auf den Minister des Kriegs und
der auswärtigen Angelcgenhêitenchabe er bereits seine
Meinung geäußert, und was den Minister der Füian-
zen betreffe, so seyen demselben Handlung, Manu-

Zugegeben worden, damit er die na-
turnchen Verhaltnisse aller dieser Theile stets gehörig
un Auge behalte, und weniger einseitig auf bloße Gelb-

spàlatkonen ausgehe; -- die kleinere Zahl der Mi-
nistcr seye auch unserm Finanzzustand angemessen ---
Auf der andern Seite gestattet die Constitution die
Vermehrung; und daß die neue Organisation aller
Dinge die fremden Truppen die wir im Land haben,
außerordentliche Zustände seyen, könne man doch wohl
unmöglich läugnen. Er stimme aber für die Annahme
des Beschlusses nnd hatte nur gewünscht, der Gr.
Rath würde eine Zeit von sechs Monaten oder einen
andern bestimmten Termin, wie lange die zwei neuen
Ministerien daurcn sollen festgesczt der Beschluß
wirb einer Commission, die aus den B. Zaslin,
Muret und Ochs besieht, zur Uutersuchung übers

gebe».
Der Beschluß, welcher ein Ausfuhrverbot der

Verwaltungskammer des Kantons Zürich aufhebt,
wird angenommen. Der Senat empfängt einen Be-
schluß über die Frage: ob und wie die bereits erledig-
ten und ledig werdenden Stellen in der Legislatur und
in den Disiriktsgerichten vor den künftigen allgemeinen
Wahlen solle» wieder bcfezt werden. Es wird des

schlössen eine Commission zu Untersuchung desselben

niederzusetzeg.
Ein Beschluß, der eine vom Direktorium vorge-

schlagne Eintheilung der Verrichtungen der Minister
gut heißt, wird an die über Bestimmung der Anzahl
der Minister geordneten Commission verwiesen.

1.

Das Vollziehungsdirectorium an den Bürger Rapi-
naz, Commissar der französischen Republik bet der
Armee in Hclvcticn. Arau den 9. May -7^-

Bürger Commissar!
Das helvetische Vollziehungsdirectorium wird nicht

eher aufhören Sie mit Vorstellungen anzugehen, als
bis Sie den Uebeln welche die verschiedenen Theile
Helvetiens bedrücken, werden Schranken gesezt haben.
Vorgestern Abend schloß ein Détachement französischer
Truppen, welche in Luzcrn einquartiert sind, die Thore
dieser Stadt, »nd begab sich zu fünf Bürgern, die es

gefangen »ahm. — Hernach verfügte es sich auf daS

Stadthaus, versiegelte daselbst die öffentlichen Kassen,
so wie auch diejenigen wohlthätigen Stiftungen, wel-
che zum Trost der leidenden Menschheit bestimmt sind.

B- Commissar, diese Maasregeln gegen ein Volk,
dessen Beschützer das französische Direktorium ist, sind

sicher eben so sehr seinem Willen, als den heilige»
Grundsätzen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu-
wider.

^ ^Das Dircctorium ersucht Sie, B. Commissar, daß
da der Unterhalt der franz. Truppen den Verwaltungs-
kammern der Kantone zukömmt, Sie diesen Kammer»
auch die Freiheit lassen wollen, dasjenige aus den oft
fentlichen Kassen zu entheben, was dieser Unterhalt er-

fodm: dies verlangt die Gerechtigkeit, dieses ist der
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